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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 6/14 (660)- Mischgebiet Nordstraße- Einfacher Bebauungsplan 
nach § 30 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB; hier:
Beschluss zur Offenlage

Beratungsfolge:
01.09.2016 Bezirksvertretung Haspe
14.09.2016 Landschaftsbeirat
15.09.2016 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
20.09.2016 Stadtentwicklungsausschuss
22.09.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu 
diesem Beschluss gehörenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/14 (660) –
Mischgebiet Nordstraße- in der zurzeit gültigen Fassung. Die Begründung vom 
14.07.2016 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan beigefügt und ist 
als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf mit der Begründung für die Dauer 
eines Monats öffentlich auszulegen.

Geltungsbereich: 
Das Plangebiet umfasst die Nordstraße und die anliegenden Häuser von der Einmündung 
Enneper Straße bis zur Ennepe, außerdem die Grundstücke beiderseits der 
Westerbauerstraße. Ebenfalls zum Geltungsbereich gehören die Grundstücke Enneper Str. 
134 – 138. Die Grundstücke Enneper Str. 132 und Nordstr. 2 liegen im Geltungsbereich des 
angrenzenden, ebenfalls  in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 9/13 
(Drucksachennr. 0683/2016). Das Flurstück 294 wurde ebenfalls in das Plangebiet mit 
einbezogen, da dies eine Voraussetzung dafür ist, um den auf dem Grundstück (ehemals 
„Gummi Becker“) entstandenen Fuß-und Radweg entlang der Ennepe auch in westlicher 
Richtung fortführen zu können.

In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan ist das oben beschriebene 
Plangebiet eindeutig dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses.
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Nächster Verfahrensschritt:
Nach dem Ratsbeschluss wird die öffentliche Auslegung durchgeführt.
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Kurzfassung entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 15.05.2014 die Aufstellung des 
Bebauungsplans mit dem Zusatz beschlossen, dass für alle 
Bebauungsplanverfahren, die im Zusammenhang mit der Revitalisierung der 
Brandtbrache in Westerbauer stehen, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung in Form 
einer Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden soll. Diese Bürgerinformations-
veranstaltung fand am 10.09.2014 in der Waldorfschule Haspe statt. Aufgrund der 
sehr frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und der zum damaligen Zeitpunkt noch zu 
beauftragenden Gutachten und fehlenden Planinhalte wurden Übersichtspläne zu 
verschiedenen Themen ausgehängt. Die gestellten Fragen und Anregungen betrafen 
im Wesentlichen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) - Misch- 
und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt -, zu dem 
seinerzeit bereits ein Gestaltungsplan vorlag, und werden deshalb in einer 
gesonderten Vorlage (Drucksachen-Nr.0685/2016) aufgeführt.

Das Protokoll der Bürgerinformationsveranstaltung ist Bestandteil dieser Vorlage. Die 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange/Scoping erfolgte vom 
27.04.2015 bis einschließlich 27.05.2015.

In diesem Zusammenhang gingen folgende Anregungen ein:

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde:
Hinweise zu erforderlichen Altlastenuntersuchungen auf dem Grundstück Nordstr. 
14
Generelle Umweltplanung:

Erforderlichkeit eines Lufthygienegutachtens

Durch die Anwendung des Verfahrens nach § 13 BauGB ist ein Umweltbericht 
entbehrlich.

Bei dem herrenlosen Grundstück Nordstr. 14 handelt es sich um ein leerstehendes 
Betriebsgebäude, bei dem das Potenzial als Fledermausquartier aufgrund des 
Spaltenangebotes und der Holzdachkonstruktion als hoch einzustufen ist. Aus 
diesem Grund wurde eine artenschutzrechtliche Überprüfung in Auftrag gegeben, 
deren Bearbeitung zurzeit noch andauert, weil weitergehende Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. 

Weitere planerische Details sind der Begründung zum Bebauungsplan und dem 
erstellten Gutachten zu entnehmen. Mit diesem Beschluss wird der Bebauungsplan 
inkl. Begründung als Entwurf beschlossen und für die Dauer von einem Monat 
öffentlich ausgelegt.
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Bestandteile der Vorlage

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6/14 (660) –Mischgebiet Nordstraße- vom 
14.07.2016
Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Anlagen zur Begründung

Diese Unterlagen wurden zur Erstellung der Begründung ausgewertet und können im 
Verwaltungsinformationssystem ALLRIS und als Original in der jeweiligen Sitzung 
eingesehen werden.

Anlage 1
Untersuchungen zur Luftgüte vom Institut ANECO

Anlage 2
Gesamtbetrachtung zur Lufthygiene an der Enneper Straße vom Institut ANECO

Anlage 3
Protokoll über die Bürgeranhörung am 10.09.2014

Anlage 4
Altlastenverdachtsuntersuchung und Gefährdungsabschätzung vom Büro Borchert

Anlage 5
Zwischenbericht zur Artenschutzprüfung

Finanzielle Auswirkungen

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
 

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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1. ALLGEMEINE PLANUNGSVORGABEN 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet umfasst die Nordstraße und die anliegenden Häuser von der Ein-
mündung Enneper Straße bis zur Ennepe, außerdem die Grundstücke beiderseits 
der Westerbauerstraße. Ebenfalls zum Geltungsbereich gehören die Grundstücke 
Enneper Str. 134 – 138. Die Grundstücke Enneper Str. 132 und Nordstr. 2 liegen im 
Geltungsbereich des angrenzenden, in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
Nr. 9/13. Das Flurstück 294 wurde in das Plangebiet mit einbezogen, da dies eine 
Voraussetzung dafür ist, den auf dem Grundstück ehemals „Gummi Becker“ entstan-
denen Fuß-und Radweg entlang der Ennepe auch in westlicher Richtung fortführen 
zu können. 
 

1.2 Vorlauf 
Der Zentrale Versorgungsbereich (ZVB) Westerbauer in der Funktion eines Nahver-
sorgungszentrums umfasst nach dem am 14.05.2009 vom Rat der Stadt Hagen be-
schlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes die nördliche und südliche Rand-
bebauung der Enneper Straße (L700) zwischen der Nordstraße im Westen und en-
det im Osten nach der Fachmarktagglomeration mit den Einzelhandelsbetrieben 
PENNY (Lebensmitteldiscounter), KIK (Textilfachmarkt), T€DI (Sonderpostenfach-
markt) und dem DÄNISCHE BETTENLAGER. Der südlich der Enneper Straße gele-
gene KAUFPARK Frischemarkt ist ebenfalls Bestandteil dieses Zentralen Versor-
gungsbereiches (Abb.1). 
 
Abb. 1 Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer nach dem Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept (Stand 14.05.2009) 
 

 
 
Nach der am 17.03.2016 vom Rat der Stadt Hagen beschlossenen Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (Drucksachennr. 0934/2015) soll der ZVB 
Westerbauer um den funktionalen Bereich der Kirchengemeinde im Westen über die 
Nordstraße hinaus ergänzt werden. Somit ist das Plangebiet des Bebauungsplanes 
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Nr. 6/14 zukünftig Bestandteil des Zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer 
(Abb. 2). 
 
Abb. 2 Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer nach der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (Stand 17.03.2016) 
 

 
  

1.3 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Anlass für die Aufstellung des einfachen Bebauungsplans Nr. 6/14 – Mischgebiet 
Nordstraße – Verfahren nach § 13 BauGB ist es, durch den Ausschluss von Einzel-
handel und dem Ausschluss von Vergnügungsstätten entlang der Nordstraße die 
Einzelhandelsnutzungen im zentralen Versorgungsbereich Westerbauer in bestimm-
ten Bereichen zu konzentrieren und den hier vorhandenen Wohnfunktionen dauer-
haft Sicherheit zu geben. Zu diesem Zweck setzt der Bebauungsplan die Art der bau-
lichen Nutzung fest mit dem Ziel, bestimmte Nutzungen zu untersagen, die den Ent-
wicklungszielen und Handlungsempfehlungen aus dem Einzelhandels- und dem 
Vergnügungsstättenkonzept widersprechen und diese gefährden. 
 
In dem Einzelhandelskonzept als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB wird der Zentrale Versorgungsbereich (ZVB) Stadtteilzent-
rum Westerbauer namentlich aufgeführt. Es werden u. a. folgende Entwicklungsziele 
und Handlungsempfehlungen aufgeführt: 

• Stärkung und Sicherung der Grundversorgung 
• Keine weiteren (zentrenrelevanten/nahversorgungsrelevanten)Einzelhandel- 

sansiedlungen außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 
• Flankierende städtebauliche Maßnahmen im privaten und öffentlichen Raum, 

um eine notwendige Modernisierung der Versorgungsstrukturen zu erreichen. 
  
Das vom Rat der Stadt Hagen am 28.06.2012 beschlossene Vergnügungsstätten-
konzept kommt zu dem Ergebnis, dass gerade das Entwicklungsziel der flankieren-
den städtebaulichen Maßnahmen im privaten und öffentlichen Raum durch den Aus-
schluss von Vergnügungsstätten besser zu realisieren ist. 
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Ausschlussgründe: 
 

• Schutz, Sicherung und Vorrang als Zentraler Versorgungsbereich 
• Schutz der vorhandenen Wohnfunktion 
• Schutz vor Trading-Down 
• Schutz der wertvollen Bausubstanz sowie der Aufenthaltsqualität 
• Schutz von wichtigen (öffentlichen) Einrichtungen (Kirche,Kindergarten) 
• Schutz von wichtigen Wegeverbindungen 

 
Um diese Entwicklungsziele langfristig erreichen zu können, soll der Bebauungsplan 
Nr. 6/14- Mischgebiet Nordstraße- mit seinen Festsetzungen die planungsrechtliche 
Voraussetzung schaffen. 
 
Das Flurstück 294 ist Bestandteil des Plangebietes, da dies eine Voraussetzung da-
für ist, den auf dem Grundstück ehemals „Gummi Becker“ entstandenen Fuß-und 
Radweg entlang der Ennepe auch in westlicher Richtung fortführen zu können.  
 

1.4 Derzeitige Situation 
Die Nordstraße wird geprägt durch eine geschlossene Bauweise in Form von vierge-
schossigen Mehrfamilienhäusern. Auch die Erdgeschosse werden zu Wohnzwecken 
genutzt. Gewerbliche Nutzungen und Garagen finden sich auf den rückwärtigen 
Grundstücksflächen, westlich der Nordstraße. Auf der östlichen Seite der Nordstraße 
befindet sich angrenzend an die Ennepe das brachliegende Betriebsgebäude einer 
ehemaligen Reifenfabrik. In den Ladenlokalen an der Enneper Straße befinden sich  
ein Friseur und ein Raumausstatter, die beiden anderen Läden stehen seit 2002 bzw. 
2006 leer. Die Mischung aus Gewerbe und Wohnen rechtfertigt die Festsetzung als 
„Mischgebiet“. 
 

1.5 Art des Verfahrens 
Innerhalb des Geltungsbereiches existieren bisher keine planungsrechtlichen Fest-
setzungen. Die vorhandenen Nutzungen entsprechen einem „Mischgebiet“ (MI).Der 
gesamte Geltungsbereich ist vollständig bebaut, so dass eine Erweiterung der Be-
bauung nicht im Mittelpunkt der Bauleitplanung steht. Baugesuche können nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile) ausreichend beurteilt und genehmigt werden. Für die zukünftige städtebauli-
che Entwicklung des Gebietes ist die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungspla-
nes nicht erforderlich. 
 
Der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zuläs-
sigkeitsmaßstab wird durch den Ausschluss von Einzelhandel nicht geändert. Des-
halb kann das Bebauungsplanverfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden. Die 
Eingriffsregelung ist nicht anzuwenden. Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich. 
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1.6 Planungsrechtliche Vorgaben 

Der Regionalplan 
Der Regionalplan stellt den Bereich an der Nordstraße in Westerbauer als allgemei-
nen Siedlungsbereich (ASB) dar.  
 
Der Flächennutzungsplan 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist die Fläche des Plan-
gebietes als gemischte Baufläche ausgewiesen. Das gesamte Gebiet ist zudem als 
Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen-
schädliche Umwelteinwirkungen gekennzeichnet. Der einfache Bebauungsplan ist 
somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

 
Abb.: Ausschnitt FNP 

Landschaftsplan 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. 
 
 
2. BAULICHE NUTZUNG 

2.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung, analog der Darstellung im 
Flächennutzungsplan, „Mischgebiet“ (MI) fest. 
 
Zur planerischen Feinsteuerung werden die Ausschlussmöglichkeiten des BauGB 
nach § 1 Abs. 5 – 6 BauNVO genutzt. Von den allgemein und ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen nach § 6 BauNVO werden Tankstellen und Gartenbaubetriebe 
ausgeschlossen. Für Gartenbaubetriebe und Tankstellen bieten sich aufgrund ihrer 
räumlichen Anforderungen insbesondere hinsichtlich des Platzbedarfes, der Er-
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schließung und der Emissionswirkung ohnehin keine Möglichkeiten einer wirtschaftli-
chen Ansiedlung. Aufgrund der geplanten Gliederung des Zentralen Versorgungsbe-
reiches Westerbauer durch die Konzentration von Einzelhandelsflächen im westli-
chen und östlichen Bereich werden Einzelhandelsflächen entlang der Nordstraße 
ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet der Bereich Enneper Str. 134 – 138, für den 
eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben aufgrund der hier be-
reits vorhandenen, kleinflächigen Ladenlokale, festgesetzt wird.  
 
Das am 28.06.2012 vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Vergnügungsstätten-
konzept verfolgt bei der Steuerung das Ziel, den Zentralen Versorgungsbereich und 
die vorhandenen Wohnfunktionen, sowie soziale Einrichtungen, wie dem sich auf 
dem östlich angrenzenden Kirchengrundstück der kath. St. Konrad-Gemeine befind-
lichen Kindergarten, zu schützen. Deshalb werden auch Vergnügungsstätten in die-
sem, von Wohnnutzung stark geprägten Bereich, ausgeschlossen. 
 
Zurzeit sind zwar keine Vergnügungsstätten in dem Plangebiet vorhanden, jedoch 
sind Ansiedlungswünsche vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklungen auf 
dem „Brandtgelände“ nicht auszuschließen.  
   

2.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Der Planungsbereich stellt sich als vollständig bebautes Gebiet dar. Festsetzungen 
hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung werden aus diesem Grund als nicht 
zielführend erachtet. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung wird ausreichend durch 
die Anwendung des § 34 Abs. 1 BauGB gewährleistet. 

 

3. BESONDERE STÄDTEBAULICHE GRÜNDE 

Der Zentrale Versorgungsbereich Westerbauer wurde, wie in Kapitel 1.2 bereits er-
wähnt, in der am 17.03.2016 beschlossenen Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes um den funktionalen Bereich der Kirchengemeinde im Westen bis zur Nord-
straße ergänzt. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 6/14 liegt somit vollständig 
im zentralen Versorgungsbereich. Da es nicht erforderlich ist, dass die Einzelhan-
delsnutzungen in einem zentralen Versorgungsbereich unmittelbar aneinandergren-
zen, werden durch den festgesetzten Ausschluss von Einzelhandel und dem Aus-
schluss von Vergnügungsstätten entlang der Nordstraße bauliche Nutzungen in 
Form von Wohnen und kleineren Gewerbebetrieben in den Versorgungsbereich ein-
gestreut, während sich die Einzelhandelsnutzungen in östlicher Richtung im Bereich 
„Gummi Becker“ und in westlicher Richtung auf der ehemaligen „Zwieback Brandt“-
Fläche und entlang der Enneper Straße konzentrieren.  

Vergnügungsstätten 
Die besonderen städtebaulichen Gründe für den Ausschluss der in den Mischgebie-
ten gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein zulässigen 
und gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten  
(Ziffer 3 der textlichen Festsetzungen) werden in den angrenzenden, schützenswer-
ten Wohnnutzungen erkannt. In diesem von Fahrzeugen stark frequentierten Bereich 
muss bei der Ansiedlung von Vergnügungsstätten mit Öffnungszeiten bis weit in den 
Nachtzeitraum ausgegangen werden. Diese Betriebszeiten würden zu unzumutbaren 
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Belastungen der im Plangebiet vorhandenen sowie benachbarten Wohnnutzungen in 
der besonders schützenswerten Nachtzeit führen. 
 
Daneben verfolgt das am 28.06.2012 vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Ver-
gnügungsstättenkonzept bei der Steuerung die Ziele, den Zentralen Versorgungsbe-
reich und soziale Einrichtungen, wie dem sich auf dem östlich angrenzenden Kirch-
engrundstück befindlichen Kindergarten, zu schützen. 
 
 
4. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN / WEGEVERBINDUNGEN 

Die Ennepe stellt mit ihren Uferverbauten die nördliche Grenze des Plangebietes dar. 
Zur Anlage eines ennepebegleitenden Fuß- und Radweges wird eine Umgestaltung 
der bestehenden Uferbefestigung auf Grundlage der wasserrechtlichen Anforderun-
gen erforderlich sein. Durch den vorgesehenen Weg wird eine künftige Entwicklung 
zur Verbesserung der Erholungsfunktion angestoßen. Für sich genommen erfüllt das 
kurze Wegestück zwar keine besondere Bedeutung für die Erholungsfunktion; schafft 
jedoch innerhalb des Plangebietes eine neue Zugänglichkeit bzw. Erlebbarkeit des 
Gewässers, die im Ausgangszustand nicht gegeben ist. Zudem wird mit dem inner-
halb des Plangebietes liegenden Wegeteilstück ein möglicher Lückenschluss zu dem 
auf Gevelsberger Stadtgebiet bestehenden ennepebegleitenden Weg geschaffen. 
 
 
5. PROJEKT B7/17 

Die Aufbereitung von Brachflächen und die Schaffung von Erweiterungsflächen für 
vorhandene Unternehmen entlang der B7 sind von grundlegender Bedeutung für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb wurde 2012 das Gemeinschaftsprojekt 
B7>17 der Städte Hagen, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm sowie des Ennepe-
Ruhr-Kreises - mit Unterstützung der SIHK, ins Leben gerufen. 
 
Zu den in der Bestandsaufnahme definierten Handlungsfeldern gehört u.a.„Die öko-
nomische Dimension“. Ein Handlungsfeld, welches sich auf die systematische Reak-
tivierung von Industriebrachen zur vorrangigen gewerblichen Nutzung und die Unter-
stützung vorhandener Gewerbebetriebe durch Mobilisierung von Reserve- und Er-
weiterungsflächen bezieht. 
 
Der Schwerpunkt der Hagener Projekte liegt dabei auf der Reaktivierung von Brach-
flächen für eine gewerbliche  Nachnutzung (Brandt, alter Bahnhof Haspe, Varta, 
Enervie, Westside HBf) sowie auf der Erlebbarmachung der Ennepe für die Bevölke-
rung und die Realisierung eines durchgängigen Radwegs vom Hbf bis nach Gevels-
berg. „Die Freiraumentwicklung“, deren grundsätzliches Ziel eine gemeindeübergrei-
fende, durchgängige Begehbarkeit der Flussufer entlang der Ennepe ist, stellt ein 
weiteres Handlungsfeld dar. Dazu sollen die anliegenden Flächen systematisch un-
tersucht und einzelne Abschnitte schrittweise in die Realisierung gebracht werden. 
Wo immer möglich, sollen auch „Grünachsen“ von der Ennepe in Richtung B7 (jetzt L 
700) in den Überlegungen berücksichtigt werden. 

Zu diesem Zweck setzt der B-Plan 6/14 entlang des Ennepeufers einen Streifen zum 
Anlegen eines Fuß- und Radweges als Lückenschluss zwischen dem Gelände 
„ehemals Gummi Becker“ und dem Brandtareal fest. 
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6. UMWELTBELANGE 

6.1 Umweltprüfung und Kompensation 

Weil ein Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB  aufgestellt 
wird, sind die nachfolgend aufgeführten Prüfungen und Maßnahmen nicht erforder-
lich 
• Umweltprüfung und Umweltbericht 
• Eingriffs- und Ausgleichsbilanz für Kompensationsmaßnahmen 
 
Weitere Ausführungen hierzu finden sich in dem Kapitel 1.5 „Art des Verfahrens“. 
 

6.2 Artenschutz 
 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW ist im Rahmen einer artenschutz-
rechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europäisch geschützter (Tier-) Ar-
ten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Ar-
ten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vor-
schriften potenziell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche 
Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich werden 
 
Ohne Durchführung einer ausreichenden Artenschutzprüfung besteht die Gefahr, 
dass der Inhalt des Bebauungsplans nur unter Verletzung artenschutzrechtlicher 
Vorschriften verwirklicht werden könnte und damit nicht vollzugsfähig wäre, weil er 
der Maßgabe des § 1 (6) Nr. 7a BauGB nicht gerecht würde. 
 
Wegen der vollflächigen Versiegelung des Plangebietes ist nur das Grundstück 
Nordstr. 14 in Verbindung mit der Nähe zur Ennepe Bestandteil der Artenschutzprü-
fung. Bei einer Kontrolle der leerstehenden Gebäude konnten durch das Fachbüro 
Ökoplan zwar keine Fledermäuse festgestellt werden, das Potenzial als Fledermaus-
quartier ist aber aufgrund des Spaltenangebotes und der Holzdachkonstruktion als 
hoch einzustufen. Aussagen zu einem Besatz z.B. im Sommer/Herbst sind zurzeit 
nicht möglich. Nicht auszuschließen sind Sommerquartiere, Wochenstuben und 
herbstliche Zwischen- und Paarungsquartiere. Daher wurde die Durchführung von 
Detektorbegehungen im Zeitraum Mai bis mindestens September empfohlen.  
 
Nach den bisher durchgeführten zwei Begehungen liegen keine Hinweise auf eine 
Bedeutung des Gebäudes als Lebensstätte planungsrelevanter Vogelarten vor. Hin-
sichtlich der Avifauna sind aus artenschutzrechtlicher Sicht Maßnahmen zur Vermei-
dung baubedingter Tötungen nicht planungsrelevanter Arten (wie den festgestellten 
Arten Rotkehlchen, Zaunkönig und Wasseramsel) absehbar. Empfohlen wird auf-
grund der speziellen Habitatansprüche der Wasseramsel eine Installation eines 
Wasseramselkastens an geeigneter Stelle in der Nähe. 
 
Bezüglich der Fledermäuse kann eine letztendliche Aussage erst nach Abschluss der 
Kartierungen erfolgen. Eine Quartierfunktion für Einzeltiere wurde bereits nachge-
wiesen, so dass von einer Erforderlichkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
auszugehen ist. Hinweise auf Wochenstuben liegen nicht vor. Die Erfassung der 
herbstlichen Zug- und Schwärmzeit steht noch aus. 
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Ohne zu wissen, ob und welche geschützten Tierarten wann auf dem Gelände vor-
kommen, müsste im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Ausnahmegeneh-
migung von den Artenschutzverboten in Aussicht gestellt werden. Auf Basis der gut-
achterlichen Aussage, dass noch tiefergehende Untersuchungen durchgeführt wer-
den müssen, ist dies allerdings nicht möglich. Da in den folgenden zwei Monaten  
noch weitere Detektorbegehungen auf dem Gelände stattfinden, konnte das Gutach-
ten noch nicht zum Abschluss gebracht werden, wird aber zum Satzungsbeschluss 
vorliegen. 
 

6.3 Lärmschutz 
 
Eine unverträgliche Zunahme von Lärmemissionen aus dem Planbereich heraus auf 
die Umgebung ist nicht zu erwarten. Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt. 
Durch die Realisierung des Bebauungsplanes wird sich die Umweltsituation nicht 
verändern bzw. verschlechtern.  
 

6.4 Altlasten 
 
Das Grundstück Nordstr. 14 ist im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Ha-
gen als Altlast registriert. Gutachterlich wurde ein Bereich mit Belastung durch LHKW 
(leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) nachgewiesen. 
 
Bei dem Grundstück handelt es sich um ein sogenanntes „herrenloses“ Grundstück, 
weil der Eigentümer den Verzicht dem Grundbuchamt gegenüber erklärt hat und der 
Verzicht in das Grundbuch eingetragen wurde. Da das Grundstück zusätzlich in nicht 
unerheblicher Weise durch eine eingetragene Grundschuld belastet ist, ist in naher 
Zukunft nicht davon auszugehen, dass hier bauliche Maßnahmen stattfinden werden. 
Deshalb wurde der Bereich der zu begutachtenden Fläche auf den Bereich des ge-
planten Fuß- und Radweges eingegrenzt und eine altlastenspezifische Gefähr-
dungsabschätzung durchgeführt.  
 
Dabei wurden Im Bereich des Rad- und Fußweges stark erhöhte PAK- und Schwer-
metallgehalte festgestellt. Bei der Anlage des Fuß- und Radweges wird eine Teilsan-
ierung durch Auskofferung von belastetem Material, sowie ein Bodenauftrag in 
Randbereichen von einer 60 cm starken, kulturfähigen Bodenschicht notwendig. 
Hierzu sind im Vorfeld weitere Untersuchungen notwendig. Ein in diesem Bereich 
vermuteter Schweröltank ist im Rahmen der Maßnahme zu beseitigen, sofern er 
noch nicht aus dem Erdreich entfernt wurde. 
 
Sollte sich im Bereich der Nordstr. 14 eine neue Bebauung oder Nutzungsänderung 
ergeben, wird zur Sanierung die Erstellung eines Sanierungsplans notwendig. Der 
Sanierungsplan ist von einem nach § 18 anerkannten Gutachter zu erstellen und ist 
der Unteren Bodenschutzbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Im Bebauungsplan werden die betreffenden Flächen nach § 9 Abs. 5 BauGB ge-
kennzeichnet. 
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6.5 Lufthygiene 
 
Die von dem Institut ANECO durchgeführten Untersuchungen zur Luftgüte haben 
ergeben, dass durch den Bebauungsplan Nr. 6/14- Mischgebiet Nordstraße- im 
Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper Straße zu 
erwarten ist, so dass keine weiteren verkehrlichen oder baulichen Maßnahmen erfor-
derlich sind. Dies ergibt sich aus der im Rahmen der Erstellung dieser Immissions-
prognose äußerst konservativen Vorgehensweise, die deswegen der sichere Beleg 
für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV ist. Somit ist sicher 
davon auszugehen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-
10) im Rahmen dieser Untersuchungen eingehalten sein werden. 
 

6.6 Kampfmittel 
 
Laut Auskunft des Fachbereiches für öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste 
und Personenstandswesen liegt der Planbereich nicht in einem Bombenabwurfge-
biet, so dass keine weitergehenden Untersuchungen erforderlich sind. Vorsorglich 
wird ein allgemeiner Hinweis in den Bebauungsplan mit aufgenommen.   
 
7. DENKMALSCHUTZ 

Innerhalb des Bebauungsplanes sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden.  
Allerdings liegt das Plangebiet im Nahbereich eines Denkmals. Die Untere Denkmal-
behörde wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
8. FESTSETZUNGEN 

1 Mischgebiet  

Beschränkung der Nutzungen 
im Mischgebiet 
 
Die  Nutzung Einzelhandel ist 
ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
Nur ausnahmsweise zulässig sind 
Verkaufsstätten von produzier-
enden, reparierenden oder weiter-
verarbeitenden Betrieben oder 
Handwerks-betrieben gemäß § 31 
Abs.1 BauGB wenn die Verkaufs-
fläche 
- dem Hauptbetrieb räumlich 
zugeordnet ist, 
- im betrieblichen Zusammenhang 
errichtet ist, 
- dem Hauptbetrieb flächenmäßig  
und umsatzmäßig deutlich unter-
geordnet ist 
 
 
 

 

 

 
§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs.  5 BauNVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gliederung des zentralen Versor-
gungsbereiches: 

Konzentration von Einzelhandels-
nutzungen nur westlich und östlich 
der Nordstraße. 

Ausnahmsweise zulässig ist Ein-
zelhandel mit Produkten aus eige-
ner Herstellung und in geringem 
Umfang mit zusammen-hängenden 
Randsortimenten als untergeordne-
ter Bestandteil eines Handwerks- 
oder anderen produzierenden Ge-
werbebetriebes. Damit wird der 
besonderen Struktur mancher pro-
duzierender Handwerks- oder Ge-
werbebetriebe Rechnung getragen, 
die von der Direktvermarktung 
eigener Produkte an der Betriebs-
stätte profitieren.  
 
Negative Auswirkungen auf den 
zentralen Versorgungsbereich 
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Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 

 
 
 
 
 
§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 5  BauNVO 
 
 
 
 
 
 

Haspe oder andere zentrale Ver-
sorgungsbereiche sind durch die-
ses „Handwerkerprivileg“ nicht zu 
erwarten.  
 
Aufgrund des dafür benötigten 
Flächenbedarfs und der damit ver-
bundenen Immissionen und betrieb-
lichen Abläufe werden diese Nut-
zungsarten ausgeschlossen. 

2 Die im Sinne des § 6 Abs. 2 
BauNVO allgemein zulässigen 
Spielhallen und Wettbüros ( als 
Unterarten der Vergnügungs-
stätten ) sind nicht zulässig . 
 
Die im Sinne des § 6 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Spielhallen und Wett-
büros (als Unterarten der Ver-
gnügungsstätten) sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes). 
Nur ausnahmsweise zulässig 
sind: 
 
Wettannahmestellen, wenn sie in 
Verbindung mit Einzelhandels-
geschäften betrieben werden und 
wenn durch ihren Betrieb schädli-
che Auswirkungen auf vorhande-
ne Wohnnutzungen und religiöse 
Einrichtungen nicht zu erwarten 
sind. 
 
 

§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO 
 

Für das Stadtteilzentrum Wester-
bauer werden im Einzelhandels- 
und Zentren-konzept flankierende 
städtebauliche Maßnahmen im 
privaten und öffentlichen Raum 
vorgeschlagen, um eine notwendi-
ge Modernisierung der Versorgung-
sstrukturen zu erreichen. Das Ent-
wicklungsziel ist durch den Aus-
schluss von Vergnügungs-stätten 
besser zu realisieren. 
 
 
 
 
Durch die verstärkt beantragten 
Wettannahmestellen, angrenzend 
an eine Gastronomie, wird die Un-
zulässigkeit von Vergnügungs-
stätten in Form von Wettbüros 
umgangen. Die Auswirkungen auf 
die Umgebung sind vergleichbar.  
In Verbindung mit einem Einzel-
handelsbetrieb ist eine solche Nut-
zung der von Lotto- Totoannahme-
stellen gleichzusetzen. 
 

3 Ausnahmsweise können Einzel-
handelsbetriebe zugelassen wer-
den. 

§ 6 BauNVO i.V.m. §31 
Abs. 1 BauGB 

Die in den Ladenlokalen vorhande-
nen Verkaufsflächen sind nur  ge-
ringflächig vorhanden. 

4 Bedingte Festsetzung  
 
Im Bereich der gekennzeichneten 
Flächen liegen, bedingt durch die 
Anfüllungsmaterialien und die 
gewerbliche Nutzung z.T. erhebli-
che Bodenbelastungen vor. Des-
halb dürfen zugelassene bauliche 
Nutzungen und Anlagen in diesen 
Bereichen erst erstellt werden, 
wenn zuvor die nachfolgend auf-
geführten Maßnahmen durchge-
führt wurden: 
 
Bei Abbruch von Gebäuden bzw. 
einer Neubebauung sind im Be-
reich der Kennzeichnung  in Ab-
sprache mit der Unteren Boden-
schutzbehörde in jedem Fall wei-
tere Untersuchungen erforderlich. 
Darauf aufbauend wird abhängig 
von der Nutzung die Erstellung 
eines Sanierungsplans notwendig 

§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
 
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

 
 
Unter Vorsorgegesichtspunkten 
wurde eine aufschiebend bedingte 
Festsetzung aufgenommen, die den 
Beginn von Baumaßnahmen mit 
dem Nachweis von Maßnahmen 
zum Umgang mit dem belasteten 
Boden bei den Erdarbeiten ver-
knüpft. 
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9. GUTACHTEN 

Folgende Gutachten wurden für die Aufstellung des Bebauungsplanes beauftragt: 
 
• Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Prüfung  
• Altlastenverdachtsflächenuntersuchung 
• Untersuchung zur Luftgüte 
 
 
10. FLÄCHENBILANZIERUNG 

Bezeichnung   Wert(m²)  Anteil(%)  
Gesamt    14.814             100%                          
Gemischte Bauflächen                                         11.384               77% 
Straßenverkehrsflächen   2.294   15,5%     
Verkehrsflächen bes. 
Zweckbestimmung 

  1.118   7,4%     

Grünfläche         18   0,1% 
 
 
11. KOSTEN 

Durch den Bebauungsplan entstehen der Stadt keine Kosten. 
 
 
 
  
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung  
 
 
 
 
Thomas Grothe 
(Techn. Beigeordneter) 
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Die Stadt Hagen plant die Neuaufstellung der Bebauungspläne Nr. 6/14 und 9/13. Das 
ehemalige Gelände der Fa. Brandt in Hagen soll einer umfangreichen Nutzungsänderung 
zugeführt werden. Bei den Bebauungsplänen handelt es sich um solche, die inhaltlich die 
Ansiedlung von Vergnügungsstätten und Einzelhandel steuern sollen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens sind Aussagen über die Luftqualität erforderlich.  
Das Plangebiet befindet sich an der Enneper Straße. Die durch den Straßenverkehr beein-
flusste Luftschadstoffsituation ist zu ermitteln und zu bewerten.  
Die Stadt Hagen beauftragte die nach [1] gemäß § 29b des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) [2] bekannt gegebene ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co. 
mit der Durchführung entsprechender Untersuchungen. Hierzu wird die Luftqualitätssituati-
on an der Enneper Straße analysiert und die allgemeine Entwicklung der Luftqualität in den 
nächsten Jahren beschrieben, um hiermit eine Einschätzung über die Luftqualitätssituation 
im Sinne der 39. Bundesimmissionsschutz-Verordnung [3] zu erhalten.  
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2 Beschreibung der Umgebung und des Vorhabens 

Das ehemalige Gelände der Fa. Brandt befindet sich im Hagener Stadtteil Haspe an der 
Enneper Straße. Die am „westlichen Eingangstor“ nach Hagen gelegene Fläche umfasst 
insgesamt 35000 m² (Abbildung 1). Hagen selbst ist eine kreisfreie Großstadt im südöstli-
chen Teil des Ruhrgebiets und wird aufgrund seiner Lage auch als „das Tor zum Sauer-
land“ bezeichnet, da dieses mit seinem Nordwestrand an Hagen grenzt. 

 
Abbildung 1:  Geplante Neuaufstellung der Bebauungspläne Nr. 6/14 und 9/13. 
 
Die Abbildung 1 zeigt die Lage Bebauungpläne. Mit den Neuaufstellungen soll die Ansied-
lung von Vergnügungsstätten und Einzelhandel gesteuert werden. Bauliche Änderungen 
sind bisher nicht vorgesehen. Die Fragen zu dieser Genehmigung werden im Baugeneh-
migungsverfahren geklärt. 
Durch dieses Vorhaben werden sich im voraussichtlichen Zieljahr (Fertigstellung des Vor-
habens) Verkehre ändern. Hierdurch wird es Auswirkungen auf die Luftqualitätssituation 
geben.   
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3 Luftqualitätssituation  

3.1 Allgemeines 
Die an einem Ort herrschende Luftqualitätssituation wird in unterschiedliche, sog. Belas-
tungsregime unterteilt (s. Abbildung 2, [4]). Das Regime ländlicher Hintergrund (grüne Flä-
che in der schematischen Darstellung) steht dabei stellvertretend für Gebiete, in denen die 
Luftqualität weitgehend unbeeinflusst von lokalen Emissionen ist. Stationen in diesem Re-
gime repräsentieren somit das großräumige Belastungsniveau, auch als großräumiger Hin-
tergrund bezeichnet. Das Regime städtischer Hintergrund (blaue Fläche in der schemati-
schen Darstellung) ist charakteristisch für Gebiete, in denen die gemessenen Schadstoff-
konzentrationen als typisch für die Luftqualität in der Stadt angesehen werden können. Sie 
beschreibt die Belastung, die sich aus städtischen Emissionen (Straßenverkehr, Haus-
brand, Industrie etc.) und dem großräumigen Hintergrund ergibt. Stationen des Regimes 
städtisch verkehrsnah (rote Spitzen in der schematischen Darstellung) befinden sich typi-
scherweise in stark befahrenen Straßen. Dadurch addiert sich zur städtischen Hinter-
grundbelastung ein Beitrag, der durch die direkten Emissionen des Straßenverkehrs ent-
steht. 

 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Belastungsregime [4].  
 
Die Situation, dass die Luftqualität durch den städtischen Hintergrund sowie durch lokale 
Spitzen des Straßenverkehrs beeinflusst wird, findet sich in der Enneper Straße wieder. 
Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt die Ortslage. Die Straße ist über weite Teile beidseitig 
bebaut. Neben der durch verschiedene andere Quellgruppen (Kleinfeuerung, Hausbrand, 
Industrie, etc.) hervorgerufenen Luftqualitätssituation wird die Belastung lokal durch den 
Straßenverkehr beeinflusst.  
In der Straße wurden bereits Maßnahmen zur Luftreinhaltung umgesetzt. So herrscht eine 
generelle Durchfahrgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Einhaltung der Höchstgeschwindig-
keit wird in beiden Fahrrichtungen mit einer entsprechenden Blitzeranlage kontrolliert.  

 

 



 
 
 
15 1008 P 

 
 
 
 

Seite 4 von 28 
 

    
Abbildung 3: Blick in die Enneper Straße Richtung Haspe (links) und Richtung Gevels-

berg (rechts).  
 

3.2 Verkehrsdaten in der Enneper Straße  
Für die Enneper Straße liegen Verkehrszahlen der Planungsgruppe MWM [5] vor. Die Da-
ten umfassen Verkehrszahlen der Fahrzeuggruppen Pkw, schwere Nutzfahrzeuge ohne 
Busse, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. Die Emissionsbestimmung erfolgt über diese 
Verkehrszahlen mit dem Handbuch für Emissionsfaktoren des Umweltbundesamts [6]. 

Die im Datensatz enthaltenen durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) werden 
in der Abbildung 4 aufgeführt: 
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Abbildung 4: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken im Untersuchungsgebiet. Datensatz der Planungsgruppe MWM. Zusätzlich zeigt die 

rote Markierung die Lage der LANUV-Messstation HAES. 

Enneper Straße 
Richtung Gevelsberg: 
Pkw: 6050 
SNOB: 200 
Bus: 160 
LNFZ 250 

Enneper Straße 
Richtung Haspe: 
Pkw: 6250 
SNOB: 140 
Bus: 200 
LNFZ 330 
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Zur Ermittlung der Emissionen aus dem Straßenverkehr werden die Emissionsfaktoren des Umweltbundesamts Dessau-Rosslau [6] verwendet. Die 
Emissionen ergeben sich aus der Anzahl der Kraftfahrzeuge und der jeweiligen Straßenkategorie in Verbindung mit dem entsprechenden Emissions-
faktor. Darüber hinaus sind die Emissionen von Schwebstaub (PM-10) infolge von Abrieb und Aufwirbelung zu berücksichtigen.  
Für die Enneper Straße werden die Emissionsfaktoren für eine innerstädtische Sammelstraße mit flüssigem Verkehr und einem Tempolimit von 
30 km/h angesetzt (Agglo/Erschließung/30/flüssig). Als Bezugsjahr wird 2015 (Istsituation) und 2020 (Prognosefall) angesetzt. Für die Berechnung 
der staubförmigen Immissionen sind neben den motorbedingten Staubemissionen auch die Emissionen durch Aufwirbelung und Bremsabrieb (AWAR) 
zu berücksichtigen. Dies erfolgt über die Ansätze von Lohmeyer (2011, [7]). In den betrachteten Jahren bleiben diese Faktoren konstant.  

Die nachfolgende Tabelle fasst die entsprechenden Werte zusammen: 

Emissionsfaktor in g/(km Fzg) Agglo/Erschließung/30/flüssig Jahr Stoff /  

Stoffgruppe Pkw lNfz sNfz Bus 

2015 NOx 0.421 0.816 5.127 11.515 

2015 PM10 0.008 0.083 0.064 0.083 

2015 PM10-AWAR 0.026 0.026 0.100 0.100 

2020 NOx 0.275 0.504 2.270 5.987 

2020 PM10 0.004 0.021 0.025 0.033 

2020 PM10-AWAR 0.026 0.026 0.100 0.100 
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Auf Grundlage dieser Emissionsfaktoren ergeben sich unter Berücksichtigung der Verkehrsdichte auf der Enneper Straße die folgenden fahrzeugspe-
zifischen Anteile an der Gesamtemission von Stickoxiden und Staub für die betrachteten Bezugsjahre: 

fahrzeugspezifische Anteile in % an der Gesamtemission in der Enneper Straße 
Jahr Stoff / Stoffgruppe 

Pkw lNfz sNfz Bus 

2015 NOx 45 4 15 36 

2015 PM10 69 10 9 11 

2020 NOx 51 4 12 33 

2020 PM10 76 6 9 10 
 

Die Tabelle zeigt, dass der PKW-Verkehr in allen Bezugsjahren den höchsten Anteil an der emittierten Menge von Stickoxiden und Staub aufweist.  
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Im Vergleich der Emissionsfaktoren in den betrachteten Jahren wird durch die fortschrei-
tende Motor- und Abgastechniken und der veränderten Verkehrszusammensetzung eine 
deutliche Reduzierung der spezifischen Emissionen erzielt. Die Emissionen durch Aufwir-
belung, Bremsabrieb (AWAR) bleiben in den Jahren konstant.  
 

3.3 Analyse und Entwicklung der Luftqualität für die großräumige Hintergrundbelastung 
Grundlage der Festlegung der Hintergrundbelastung von Schwebstaub (PM-10) und der 
Stickoxide sind Messdaten des NRW-weiten Luftqualitätsmessnetzes des Landesamts für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW). Im Bereich der städtischen 
Hintergrundbelastung betreibt das LANUV NRW verschiedene Stationen. Messungen im 
städtischen Hintergrund von Hagen werden nicht durchgeführt.  

Um eine geeignete Abschätzung über die Hintergrundbelastung von Schwebstaub (PM-10) 
und Stickstoffdioxid zu erhalten, wird analog zum Luftreinhalteplan Hagen [8] wie folgt vor-
gegangen: zur Abschätzung der städtischen Hintergrundbelastung wurden Messdaten der 
Stationen Bonn-Auerberg (BONN), Köln-Chorweiler (CHOR) und Hürth (HUE2) verwendet. 
Die Messergebnisse aus dem Jahr 2015 zeigt die nachfolgende Tabelle:  

Station Einheit Schwebstaub (PM-10) Stickstoffdioxid 

BONN µg/m³ 20 30 

CHOR µg/m³ 20 25 

HUE2 µg/m³ 14 21 

Mittelwert µg/m³ 18 25 
 
Mit dem Mittelwert der jeweiligen Messwerte der Stationen werden die Gesamtbelastungs-
werte in der Enneper Straße gebildet.  

Die angesetzten Vorbelastungswerte gelten bis zum Jahr 2015. Die Planungen für die vor-
gesehenen Neuaufstellungen der Bebauungspläne werden weit nach diesem Jahr abge-
schlossen sein. Die Entwicklung der Konzentrationswerte bis zu diesem Zieljahr wird mit 
dem Ansatz der o. g. Konzentrationswerte für die Vorbelastung in der Immissionsprognose 
nicht berücksichtigt. Abbildung 5 zeigt die langjährige Entwicklung der Jahresmittelwerte 
von Stickstoffdioxid in den verschiedenen Belastungsregime (Waldstationen, urbane Hin-
tergrundstationen und Verkehrsmessstationen).  
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Abbildung 5: Längjährige Entwicklung der Luftqualität in NRW am Beispiel von Stick-

stoffdioxid, in grün: Waldstationen, in blau: Mittelwert der Stationen im 
Rhein-Ruhr-Gebiet, in rot: Verkehrsstationen [9]. 

 
In den vergangenen 20 Jahren konnte durch verschiedene Maßnahmen eine Verbesse-
rung der Luftqualität durch die Einwirkung von Stickstoffdioxid erzielt werden. Dieser Trend 
setzt sich im Allgemeinen nach einer kurzen Unterbrechung in allen Belastungsregimes 
durch (vgl. Abbildung 5).  
In Hagen wurden ab dem 01. Januar 2012 in Folge der Luftreinhaltemaßnahmen der 39. 
BImSchV [3] verschiedene Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt:  

Katalog-Nr. Maßnahme 

5.2.1 LKW-Routenkonzept und dynamische immissionsgesteuerte Verkehrs-
lenkung 

5.2.2 Vorzeitige Umrüstung der Busse der Hagener Straßenbahn AG 

5.2.4 Straßenbaumaßnahme "Bahnhofshinterfahrung" 

5.2.5 Temporäres Fahrverbot am Graf von Galen Ring für LKW 

5.2.6 Verlegung der Bedarfsumleitung für den LKW-Autobahnverkehr 

5.2.7 Verflüssigung des Verkehrsablaufs am Graf von Galen Ring 

5.2.8 Fahrverbot am Graf von Galen Ring für Busse (außer Linienverkehr) 

5.2.9 Einrichtung einer Umweltzone unter Vorbehalt der politischen Zustim-
mung der Stadt Hagen 

5.2.10 Verlegung des Haltepunktes für Busse des internationalen Linienver-
kehrs 

5.3.11 Maßnahmen im Straßengüterverkehrs-Management 

5.3.12 Versuchsweise, punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am prognosti-
zierten Belastungsschwerpunkt Enneper Straße auf 30 km/h 
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Katalog-Nr. Maßnahme 

5.3.13 Prüfung weiterer Potentiale zur Verkehrsverflüssigung 

5.3.14 Einsatz von schadstoffarmen Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeugen 

5.3.15 Erstellung von betrieblichen Mobilitätskonzepten 

5.3.16 Weitere Um-/Nachrüstung der Busflotte der Hagener Straßenbahn AG 
auf emissionsarme Antriebe 

5.3.17 Umrüstung der städtischen Fahrzeugflotte 

5.3.18 Schulungen von Fahrerinnen und Fahrern der Verkehrsbetriebe 

5.3.19 Realisierung der Bahnhofshinterfahrung in beiden Ausbaustufen 

5.3.20 Verbindliche Berücksichtigung der Luftreinhalteplanung bei der Bauleit-
planung 

5.3.21 Erstellung bzw. Fortschreibung eines Radroutenkonzeptes 

5.3.22 Beratung von privaten Transport- und Lieferfirmen zur Umrüstung auf 
schadstoffarme Antriebe 

5.3.24 Kommunikation von Modellen zur Verringerung des Straßenverkehrs 

5.3.25 Erstellung eines Wegweisers für energiesparendes Verhalten und fi-
nanzielle Fördermöglichkeiten 

5.3.26 Weitere Qualitätsverbesserung / Angebotsverbesserung des ÖPNV 

5.3.27 Teilnahme der Stadt Hagen am Zertifizierungsverfahren EEA 

5.3.28 Intensivierung der Straßenbegrünung und Pflanzung staubfilternder 
Vegetation 

 

Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Belastung im städtischen Hintergrund und an den 
Verkehrshotspots zu reduzieren. Im Besonderen ist hierbei die Maßnahme Nr. 5.3.12 zu 
nennen: die Durchfahrgeschwindigkeit in der Enneper Straße wurde im Zuge der Luftrein-
halteplanmaßnahmen auf 30 km/h reduziert.  
Eine wesentliche Maßnahme ist die Einrichtung einer Umweltzone (Maßnahme Nr. 5.2.9). 
Umweltzonen wurden bundesweit bisher in 56 Städten [10] eingerichtet, mit dem Ziel, die 
Luftqualität im Sinne der 39. BImSchV zu verbessern. Es besteht bis heute die Schwierig-
keit, dass die Verbesserung der Luftqualität in den Messdaten direkt noch nicht erkennbar 
ist. Dies hat mehrere Gründe [11]: Grundsätzlich stößt die Ermittlung der Auswirkungen 
von Umweltzonen auf die Schwierigkeit, dass für ein Maßnahmengebiet nicht im gleichen 
Zeitraum die Luftqualität mit und ohne Maßnahme (Referenz) gemessen werden kann. Die 
zu vergleichenden Messwerte, mit und ohne Maßnahme, wurden daher entweder in unter-
schiedlichen Zeiträumen erhoben mit dem Vorhandensein unterschiedliche meteorologi-
scher Verhältnisse. Oder es werden Vergleiche unterschiedlicher Städte (mit und ohne 
Umweltzone) angestellt, wobei dann die Voraussetzungen (Verkehrszusammensetzungen, 
Trends, etc.) nicht stimmig sein müssen, was in der Vergangenheit im Einzelfall zu Fehlin-
terpretationen über die Wirksamkeit der Umweltzonen führte. 
In [10] führen Bruckmann und Lutz (2010) aus, dass z. B. in der Stadt Köln unter Berück-
sichtigung des Reduktionspotentials durch die Umweltzone im Mittel über die Messstatio-
nen mit Stickstoffdioxid-Messungen ein Rückgang von -1.2 µg/m³ (Streubereich: +1 bis -3 
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µg/m³) in den Jahren 2007 und 2008 zu verzeichnen war. Für Schwebstaub (PM-10) ergibt 
sich eine Reduzierung um -2 µg/m³ im Jahresmittel.  
Bis zum Jahr 2020 (Zieljahr für das Vorhaben „Brandt-Gelände“) belegen andere Studien 
weitere Minderungen im städtischen Hintergrund. Z. B. wird in [12] eine großflächige Min-
derung von ca. 20 - 30 % für Stickstoffdioxid und ca. 10 % für Feinstaub angegeben. In 
[13] werden Minderungspotenziale für den städtischen Hintergrund von ca. 15 % für Stick-
stoffdioxid und von < 10 % für Schwebstaub (PM-10) angegeben.  
Setzt man diese Minderung auf die Vorbelastungswerte in Hagen an, verbleibt für die Hin-
tergrundbelastung im Jahr 2020: 

Jahr Stickstoffdioxid  
in µg/m³ 

Schwebstaub (PM-10) 
in µg/m³ 

2015 25 18 

2020 21 16 
 

Die Belastung im städtischen Hintergrund soll sich demnach um 4 µg/m³ (Stickstoffdioxid) 
und 2 µg/m³ Schwebstaub (PM-10) bis zum Jahr 2020 reduzieren.  
Für konservative Aussagen hinsichtlich der Luftgüte im Zieljahr 2020 werden diese Minde-
rungen nicht berücksichtigt: es werden die folgenden Werte für die Auswertung der Aus-
breitungsrechnungen angesetzt: 

Jahr Stickstoffdioxid  
in µg/m³ 

Schwebstaub (PM-10) 
in µg/m³ 

2020 25 18 
 

 

3.4 Messdaten aus der Enneper Straße 
Das LANUV NRW führt seit dem Jahr 2009 Immissionsmessungen von Stickstoffdioxid in 
der Enneper Straße durch. Die Messungen an der Station HAES finden an der Enneper 
Straße 140 a statt. Die Messergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

Jahr Einheit Stickstoffdioxid 

2009 µg/m³ 45 

2010 µg/m³ 45 

2011 µg/m³ 43 

2012 µg/m³ 40 

2013 µg/m³ 40 

2014 µg/m³ 36 

2015 µg/m³ 35 
 
In den letzten sieben Jahren ist ein signifikanter Trend zu geringeren Stickstoffdioxidgehal-
ten in der Enneper Straße erkennbar. So konnte die lokale Belastung durch die in Hagen 
umgesetzten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der 
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Luftqualität um 10 µg/m³ in den letzten 7 Jahren deutlich reduziert werden. Im Jahr 2014 
konnte der Immissionsgrenzwert von Stickstoffdioxid erstmals eingehalten werden. Die 
Einhaltung wurde im Jahr 2015 bestätigt.  
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4 Beurteilung der Luftqualität 

Zur Bewertung der Luftqualität werden die Regelungen der 39. Bundesimmissionsschutz-
Verordnung (39. BImSchV, [3]) angewendet. 
In der Verordnung werden sog. Immissionsgrenzwerte für einzelne Schadstoffe festgelegt. 
Die Verordnung schreibt für die Bundesländer vor, dass die Luftqualität anhand dieser Im-
missionswerte beurteilt und dass die Immissionsgrenzwerte bis zu einem Zieldatum ein-
gehalten werden müssen.  
Für die im Rahmen dieser Untersuchungen relevanten Schadstoffe werden in der 
39. BImSchV [3] folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt. Sie beziehen sich auf Auswer-
tungen über ein Kalenderjahr: 

Schadstoff Kenngröße Immissionsgrenzwert 
[µg/m³] 

zulässige 
 Überschreitungen 

Jahr  40 - 
Stickstoffdioxid 

Stunde 200 18 

Jahr 40 - 
Schwebstaub (PM-10) 

Tag 50 35 
 

Zum Vergleich der berechneten Immissionen mit den Immissionsgrenzwerten der 39. 
BImSchV ist die Gesamtbelastung zu bilden. Sie setzt sich aus der Immissionszusatzbe-
lastung und der Vorbelastung zusammen. Die Zusatzbelastung wird mithilfe der Ausbrei-
tungsrechnungen ermittelt. Die Vorbelastung wurde anhand von Messdaten geschätzt (vgl. 
Abschnitt 3.3). 
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5 Grundlagen für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen 

Zur Prognose der Belastung durch Luftschadstoffe wurden spezielle numerische Strö-
mungs- und Ausbreitungsmodelle entwickelt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Pla-
nungsvorhaben auf die Umgebung einschätzen zu können. Mit Hilfe von Modellrechnun-
gen lässt sich die Luftschadstoffbelastung ermitteln, die sich aufgrund der im Modell be-
rücksichtigten Emissionen der luftgetragenen Schadstoffe ergibt.  
Die nachfolgend vorgestellten Modellrechnungen werden mit dem Strömungs- und Aus-
breitungsmodell MISKAM [14] durchgeführt. Das Modell beruht auf den Qualitätsstandards 
der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 [15] und wurde in zahlreichen, vergleichbaren Projekten, 
z. B. im Rahmen der Luftreinhalteplanung, eingesetzt.  
Im Folgenden werden die für die Modellrechnungen zugrunde gelegten Eingangsdaten 
vorgestellt. 

Im Bereich des Straßenverkehrs sind Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) die für die 
Luftreinhaltung maßgeblichen Stoffe / Stoffgruppen. 

 

5.1 Rechengebiet 
Das Rechengebiet besteht aus einem dreidimensionalen kartesischen Gitter mit einer Sei-
tenlänge von ca. 1000 m·520 m·500 m. Zur Abbildung der im Rechengebiet vorhandenen 
Bebauung und Emissionen wird in der Mitte des Rechengebiets eine Maschenweite der 
einzelnen Rechenzellen von ca. 2 m verwendet. An den Rändern nimmt das Rechengitter 
Maschenweiten bis zu ca. 50 m an.  

 

5.2 Meteorologische Daten 
Zur Immissionsprognose der erforderlichen Kenngrößen der 39. BImSchV [3] werden die 
Windverhältnisse in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik berücksichtigt. Diese Statistik 
enthält Auftrittshäufigkeiten von meteorologischen Situationen in Abhängigkeit der Wind-
richtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse.  

Für die Bestimmung der Langzeitkonzentrationswerte werden die Daten der Station Hagen 
verwendet.  

Abbildung 6 zeigt die Windrichtungs- und -geschwindigkeitsverteilung an der Station Ha-
gen. 
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Abbildung 6: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung an der Station Hagen. 
 

5.3 Berücksichtigung von Gebäudeeinflüssen 
Für die Strömungs- und Ausbreitungsrechnung wird die Gebäudestruktur explizit berück-
sichtigt. Die Abbildung 7 zeigt die berücksichtigten Gebäudestrukturen im Istzustand und 
im Prognosefall. 
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Abbildung 7: Gebäudestrukturen im Istzustand und im Prognosefall. Quelle: 

GoogleEarth. 
 

5.4 Umwandlung und Bildung von Stickstoffdioxid 
Die Stickstoffoxide (NOx = Summe aus NO + NO2) werden in Form von NO und NO2 emit-
tiert. Auf dem Ausbreitungspfad entsteht NO2 aus der Umwandlung von NO in NO2. Diese 
Umwandlung von NO in NO2 ist abhängig vom Ozonangebot. Z. B. steht an sonnenreichen 
Tagen vergleichsweise viel Ozon zur Verfügung. Dies führt in Verbindung von Kohlenwas-
serstoffen zu einer erhöhten und schnellen Umwandlung von NO in NO2 und zu entspre-
chend hohen NO2-Konzentrationen. So können an heißen Sommertagen in Straßennähe 
geringere Ozonkonzentrationen im Vergleich zum Umland beobachtet werden.  
Die Modellierung dieser höchst instationären Reaktionen, die vom Ozon-, Kohlenwasser-
stoff- und Stickoxidangebot abhängig sind, ist möglich, aber sehr aufwändig. Zudem müs-
sen zahlreiche Eingangsparameter, z. B. Ozonkonzentration und ihre zeitliche sowie räum-
liche Verteilung bekannt sein. Diese Daten liegen jedoch in der Regel nicht vor. 

Für den NO2-Jahresmittelwert wurde deshalb durch Auswertung langjähriger Messreihen 
eine statistisch gesicherte Beziehung zwischen NOx und NO2 gefunden. Es zeigt sich, 
dass hohe NOx-Konzentrationen meist mit kleinen NO2/NOx-Verhältnissen verbunden 
sind. Dieser Romberg-Ansatz [16], der kürzlich aufgrund der Kfz-Entwicklungen anhand 
aktueller Daten überprüft wurde [17], stellt die Grundlage für die hier berechneten NO2-
Verhältnisse dar. 

Nach [16] wird die NO2-Konzentration wie folgt berechnet: 

C
B

A
NOxNO2

NOxc
cc  
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Die Parameter nehmen nach [16,17] die folgenden Werte an: 

Literatur A B C 

Düring et al., 2010 [17] 29 35 0.217 
 

5.5 Ableitung von Kurzzeitwerten 
Für die zu beurteilenden Stoffe Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) werden in der 
39. BImSchV [3] Kenngrößen auf Basis von Jahres-, Tages- und Stundenmittelwerten fest-
gelegt. Mit den im Rahmen dieser Untersuchungen durchgeführten Modellrechnungen wer-
den ausschließlich Jahresmittelwerte der genannten Stoffe ermittelt. Die Kurzzeitwerte 
werden gemäß [18] gebildet. Grundlage der im Folgenden vorgestellten Gleichungen wa-
ren Auswertungen von Messergebnissen aus dem gesamten Messnetz des Bundes und 
der Länder. Danach gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen den jeweiligen 
Jahresmittelwerten und den Kurzzeitwerten.  

NO2-Stundenmittelwert 
Für Stickstoffdioxid wird in der 39. BImSchV [3] ein Immissionsgrenzwert von 200 µg/m³ 
mit 18 zulässigen Überschreitungen genannt (vgl. Abschnitt 4). In [18] wurde eine funktio-
nale Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit für die mindestens 19malige Überschrei-
tung des Stundenmittelwertes von 200 µg/m³ NO2 gefunden: 

 

))(exp(1
1

xNOcBA
p  

In der Gleichung steht p für die Wahrscheinlichkeit. Für p > 1 ist eine Überschreitung des 
Immissionsstundengrenzwerts wahrscheinlich. cNOx ist der berechnete Jahresmittelwert der 
Stickoxid-Konzentration. Die Koeffizienten A und B nehmen je nach Stationstyp folgende 
Werte an [18]: 

Stationstyp A B 

Stadt -5.216 0.0228 

Verkehr -13.28 0.0444 
 
Darüber hinaus liegt eine aktuelle Auswertung von Messdaten vor [Kapitel 3.8.3 aus: 19]. 
Danach kann gezeigt werden, dass eine Überschreitung des Immissionsgrenzwerts für die 
Stunden erst bei einer Jahresmittelwert-Konzentration von NO2 von mehr als 60 µg/m³ 
wahrscheinlich ist.  

Schwebstaub (PM-10)-Tagesmittelwert 

Für Schwebstaub (PM-10) wird in der 39. BImSchV [3] der Immissionstageswert von 
50 µg/m³ mit 35 zulässigen Überschreitungen genannt. Mithilfe der Ausbreitungsrechnung 
werden Jahresmittelwerte der Schwebstaub (PM-10)-Konzentration berechnet. In [20] wur-
de die folgende funktionale Beziehung zwischen dem Wert der Immissionsjahres-
Gesamtbelastung (IJG) und der Anzahl der Tagesmittelwerte von Schwebstaub (PM-10) 
> 50 µg/m³ (ATMW) gefunden:  

2IJGbaATMW  
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Grundlage dieser Beziehung ist eine Auswertung von 900 fehlwertfreien Zeitreihen von 
Schwebstaub (PM-10)-Tagesmittelwerten aus den Messnetzen der Länder und des Bun-
des [20]. Die Koeffizienten a und b nehmen je nach Stationslage folgende Zahlenwerte an:  

Typ der Messstation a b [m³/µg] 

Industrie  -3.35 0.316 

Hintergrund -3.21 0.306 

Verkehr -3.96 0.326 
 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung (Jahres-
mittelwert) genutzt werden, um auf die Überschreitungstage des Tagesmittelwerts an den 
Immissionsorten zu schließen.  
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6 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung als Ge-
samtbelastung in den unterschiedlichen Szenarien.  
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Abbildung 8: Stickstoffdioxid im Jahr 2015 – Istzustand. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Abbildung 9: Schwebstaub (PM-10) im Jahr 2015 – Istzustand. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Abbildung 10: Stickstoffdioxid im Jahr 2020 – Prognosefall. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Abbildung 11: Schwebstaub (PM-10) im Jahr 2020 – Prognosefall. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Im Bereich der Messstelle HAES des LANUV NRW werden in den unterschiedlichen Sze-
narien folgende Konzentrationswerte im Vergleich zum Immissionswert der 39. BImSchV 
[3] ermittelt: 

Jahresmittelwert: 

Istzustand Prognose Nullfall Immissionswert Stoff / Stoffgruppe 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Stickstoffdioxid 43.9 38.0 

Schwebstaub (PM-10) 23.2 22.6 
40 

 
Im Vergleich zum Messwert des LANUV NRW von 35 µg/m³ (vgl. Abschnitt 3.4) sind die 
Prognoseergebnisse höher als das Messergebnis aus dem Jahr 2015. Dies kann in erster 
Linie an der zu hoch eingeschätzten Vorbelastung von Stickstoffdioxid liegen (vgl. Ab-
schnitt 3.3). Die Prognoseergebnisse für das Zieljahr 2020 geben deshalb ein zu hohes 
Belastungsniveau wieder. Für zukünftige Planverfahren würde eine Messung der Stick-
stoffdioxid-Belastung im städtischen Hintergrund den Ansatz eines Vorbelastungswertes 
als Eingangswert für die Immissionsprognose deutlich sicherer machen.  

Im Istzustand wird eine Überschreitung des Immissionswertes von Stickstoffdioxid ermittelt. 
Der Messwert betrug 35 µg/m³ im Jahr 2015. Im den Planfall werden deutlich niedrigere 
Werte berechnet. Dies ist eine Folge der voranschreitenden Emissionsminderungen im 
Verkehrssektor. Weitere Verbesserungen sind zu vermuten, wenn die städtische Hinter-
grundbelastung von Stickstoffdioxid durch die Luftreinhaltemaßnahmen reduziert wird.   
Für Schwebstaub (PM-10) wird der Immissionsgrenzwert in allen betrachteten Fällen si-
cher eingehalten. 

 

Tagesmittel: 

Auf Grundlage der in Abschnitt 5.5 genannten Berechnungsformel wird für die Überschrei-
tungstage von Schwebstaub (PM-10) folgendes erhalten: 

Stoff / Stoffgruppe Istzustand Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Immissions-
wert 

 - - - - 

Schwebstaub (PM-10) 13 12 14 35 
 
Der Immissionstageswert der 39. BImSchV ist in allen betrachteten Szenarien sicher ein-
gehalten.  

 

Stundenwert: 
Wie in [19] gezeigt wurde, ist bei einem NO2-Jahresmittelwert von 60 µg/m³ die Überschrei-
tung des Immissionsstundenwerts wahrscheinlich. Die ermittelten jahresmittelwerte von 
Stickstoffdioxid sind jedoch deutlich niedriger als 60 µg/m³. Eine Überschreitung des Im-
missionsstundenwertes ist daher sehr unwahrscheinlich.  
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Mithilfe der Ausbreitungsrechnungen kann auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersu-
chung festgestellt werden, dass sich die Luftqualität in der Enneper Straße bis zum Jahr 
2020 weiter verbessern wird. Bei Schwebstaub (PM-10) machen sich die Minderungen bei 
der Abgastechnik und bei der Reduzierung der Staubbelastung im Hintergrund nicht in der 
gleichen Größenordnung bemerkbar wie bei Stickstoffdioxid. Die Belastung ist jedoch weit 
unterhalb der Immissionswerte für das Jahr und den Tag.  
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss beachtet werden, dass Minderungseffekte, 
die sich im städtischen Hintergrund ergeben, noch nicht betrachtet wurden. Außerdem 
werden die Messergebnisse aus der Enneper Straße durch die Ergebnisse Ausbreitungs-
rechnung überschätzt. Demnach sind die hier vorgestellten Ergebnisse tendenziell zu hoch 
(konservativ).  
Für den Zeitpunkt der Neuaufstellung der Bebauungspläne kann festgestellt werden, dass 
die bisherigen Planungen nicht zu einer Verschlechterung der Luftqualität führen.  
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Stadt Hagen plant die Neuaufstellung der Bebauungspläne Nr. 6/14 und 9/13 im Be-
reich der Enneper Straße (ehemaliges Gelände der Fa. Brandt in Hagen) Im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens sind Aussagen über die Luftqualität erforderlich.  
Die durch den Straßenverkehr beeinflusste Luftschadstoffsituation ist zu ermitteln und zu 
bewerten. Zur Ermittlung der erforderlichen Luftqualitätsdaten werden Ausbreitungsrech-
nungen zur Immissionsprognose von Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) durchge-
führt. Dies sind die im Rahmen der Luftreinhaltung nach der 39. BImSchV maßgebenden 
Stoffe / Stoffgruppen. Die Berechnungen werden für die derzeitige Situation und die zu-
künftige Situation durchgeführt. Messergebnisse, die durch das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW im Rahmen der allgemeinen Luftüberwachung ermittelt 
werden, werden berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen,  

- dass die derzeit vorherrschende Luftqualität den Grenzwerten zur Beurteilung der 
Luftqualität entspricht. So unterschreiten die derzeit gemessenen Stickstoffdioxid-
Konzentrationen den zulässigen Grenzwert.  

- Die Messergebnisse werden durch die Ergebnisse der Immissionsprognose über-
schätzt. Es zeigt sich, dass die im Rahmen des Luftreinhalteplans Hagen angesetzten 
Werte der Hintergrundbelastung vermutlich zu hoch sind. Dies kann nur durch eine in 
Hagen messtechnisch erhobene Datenbasis über die städtische Hintergrundbelastung 
von Stickstoffdioxid verbessert werden. Im Hinblick auf den Aussagegehalt der Immis-
sionsprognose kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Immissionsprogno-
se äußerst konservativ sind.  

- Durch die fortschreitende Verbesserung der Abgastechnik an Fahrzeugen wird sich 
die Luftqualität im Prognosefall weiter verbessern.  

Es ist im Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper Stra-
ße zu erwarten, so dass keine weiteren über diese Planung hinausgehenden verkehrlichen 
oder baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies ergibt sich aus der im Rahmen der Er-
stellung dieser Immissionsprognose äußerst konservativen Vorgehensweise, die deswe-
gen der sichere Beleg für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV ist. 
Somit ist sicher davon auszugehen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Schweb-
staub (PM-10) im Rahmen dieser Untersuchungen eingehalten sein werden. 
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Die Stadt Hagen plant diverse Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 3/14, 
20/77, 9/13 und 6/14. Hiermit soll die vorhandene Situation im Bereich der Enneper Straße, 
zwischen der Krefelder Straße im Westen und dem Eichenkampstraße im Osten, im Hage-
ner Stadtteil Haspe überplant werden. Die Planungen haben Einfluss u. a. auf die Luftquali-
tätssituation. Um die Auswirkungen dieser Planungen auf die Luftqualität zu ermitteln, hat 
die nach [1] gemäß § 29b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] bekannt 
gegebene ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co. im Auftrag der HD Investitions- 
und Verwaltungs GmbH und der Stadt Hagen die Luftqualität mithilfe von Ausbreitungs-
rechnungen untersucht. Die Details dieser Untersuchungen sowie die Ergebnisse sind in 
verschiedenen Berichten dokumentiert [3,4,5].Für eine Zusammenschau der Untersuchun-
gen werden die Ergebnisse im vorliegenden Bericht zusammengefasst.  
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2 Beschreibung der Umgebung und des Vorhabens 

Die Gebiete der Bebauungspläne Nr. 3/14 6/14, 9/13 und 20/77 befinden sich an der En-
neper Straße im Hagener Stadtteil Haspe (Abbildung 1 bis Abbildung 3). Hagen ist eine 
kreisfreie Großstadt im südöstlichen Teil des Ruhrgebiets und wird aufgrund seiner Lage 
auch als „das Tor zum Sauerland“ bezeichnet, da dieses mit seinem Nordwestrand an Ha-
gen grenzt. 

 

Abbildung 1: Vorläufig geplante Nutzungsänderung des Brandtgeländes, B-Plan 3/14. 
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Abbildung 2: B-Pläne Nr. 6/14 und Nr. 9/13 
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Abbildung 3:  B-Plan Nr. 20/77. 
 

Die Abbildung 4 zeigt den räumlichen Zusammenhang der Bebauungspläne. Im B-plan 
3/14 wird das ehemalige Gelände der Fa. Brandt einer neuen Nutzung überführt. Der B-
Plan 20/77 überplant das Grundstück des jetzigen Aldi-Discounters an der Enneper Str. 9 
im Osten. Mit den Neuaufstellungen der B-Pläne 6/14 und 9/13 soll die Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten und Einzelhandel gesteuert werden. Bauliche Änderungen sind bisher 
nicht vorgesehen. Die Fragen zu dieser Genehmigung werden im Baugenehmigungsver-
fahren geklärt. 

Durch diese Vorhaben werden sich die Verkehre und die Luftqualität im Zieljahr der B-
Pläne ändern. 
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In Hagen wurden ab dem 01. Januar 2012 in Folge der Luftreinhaltemaßnahmen der 39. 
BImSchV [6] verschiedene Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt:  

Katalog-Nr. Maßnahme 

5.2.1 LKW-Routenkonzept und dynamische immissionsgesteuerte Verkehrslen-
kung 

5.2.2 Vorzeitige Umrüstung der Busse der Hagener Straßenbahn AG 

5.2.4 Straßenbaumaßnahme "Bahnhofshinterfahrung" 

5.2.5 Temporäres Fahrverbot am Graf von Galen Ring für LKW 

5.2.6 Verlegung der Bedarfsumleitung für den LKW-Autobahnverkehr 

5.2.7 Verflüssigung des Verkehrsablaufs am Graf von Galen Ring 

5.2.8 Fahrverbot am Graf von Galen Ring für Busse (außer Linienverkehr) 

5.2.9 Einrichtung einer Umweltzone unter Vorbehalt der politischen Zustimmung 
der Stadt Hagen 

5.2.10 Verlegung des Haltepunktes für Busse des internationalen Linienverkehrs 

5.3.11 Maßnahmen im Straßengüterverkehrs-Management 

5.3.12 Versuchsweise, punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am prognosti-
zierten Belastungsschwerpunkt Enneper Straße auf 30 km/h 

5.3.13 Prüfung weiterer Potentiale zur Verkehrsverflüssigung 

5.3.14 Einsatz von schadstoffarmen Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeugen 

5.3.15 Erstellung von betrieblichen Mobilitätskonzepten 

5.3.16 Weitere Um-/Nachrüstung der Busflotte der Hagener Straßenbahn AG auf 
emissionsarme Antriebe 

5.3.17 Umrüstung der städtischen Fahrzeugflotte 

5.3.18 Schulungen von Fahrerinnen und Fahrern der Verkehrsbetriebe 

5.3.19 Realisierung der Bahnhofshinterfahrung in beiden Ausbaustufen 

5.3.20 Verbindliche Berücksichtigung der Luftreinhalteplanung bei der Bauleitpla-
nung 

5.3.21 Erstellung bzw. Fortschreibung eines Radroutenkonzeptes 

5.3.22 Beratung von privaten Transport- und Lieferfirmen zur Umrüstung auf 
schadstoffarme Antriebe 

5.3.24 Kommunikation von Modellen zur Verringerung des Straßenverkehrs 

5.3.25 Erstellung eines Wegweisers für energiesparendes Verhalten und finan-
zielle Fördermöglichkeiten 

5.3.26 Weitere Qualitätsverbesserung / Angebotsverbesserung des ÖPNV 

5.3.27 Teilnahme der Stadt Hagen am Zertifizierungsverfahren EEA 

5.3.28 Intensivierung der Straßenbegrünung und Pflanzung staubfilternder Vege-
tation 
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Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Belastung im städtischen Hintergrund und an den 
Verkehrshotspots zu reduzieren. Im Besonderen ist hierbei die Maßnahme Nr. 5.3.12 zu 
nennen: die Durchfahrgeschwindigkeit in der Enneper Straße wurde im Zuge der Luftrein-
halteplanmaßnahmen auf 30 km/h reduziert.  

Eine wesentliche Maßnahme ist die Einrichtung einer Umweltzone (Maßnahme Nr. 5.2.9). 
Umweltzonen wurden bundesweit bisher in 56 Städten [7] eingerichtet, mit dem Ziel, die 
Luftqualität im Sinne der 39. BImSchV zu verbessern. 

In der Enneper Straße betreibt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV NRW) die Messstation HAES zur Erfassung der Belastung durch Stickstoff-
dioxid. Die Lage in der Enneper Straße ist in Abbildung 4 dargestellt. Die dort ermittelten 
Messergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

Jahr Einheit Stickstoffdioxid 

2009 µg/m³ 45 

2010 µg/m³ 45 

2011 µg/m³ 43 

2012 µg/m³ 40 

2013 µg/m³ 40 

2014 µg/m³ 36 

2015 µg/m³ 35 

 

In den letzten sieben Jahren ist ein signifikanter Trend zu geringeren Stickstoffdioxidgehal-
ten in der Enneper Straße erkennbar. So konnte die lokale Belastung durch die in Hagen 
umgesetzten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der 
Luftqualität um 10 µg/m³ in den letzten 7 Jahren deutlich reduziert werden. Im Jahr 2014 
wird der Immissionsgrenzwert von Stickstoffdioxid erstmals unterschritten. Die Einhaltung 
wurde im Jahr 2015 bestätigt.  
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3 Zusammenfassung der Untersuchungen zur Luftqualität  

3.1 Beurteilung der Luftqualität 

Zur Bewertung der Luftqualität werden die Regelungen der 39. Bundesimmissionsschutz-
Verordnung (39. BImSchV, [6]) angewendet. 

In der Verordnung werden sog. Immissionsgrenzwerte für einzelne Schadstoffe festgelegt. 
Die Verordnung schreibt für die Bundesländer vor, dass die Luftqualität anhand dieser Im-
missionswerte beurteilt und dass die Immissionsgrenzwerte bis zu einem Zieldatum ein-
gehalten werden müssen.  

Für die im Rahmen dieser Untersuchungen relevanten Schadstoffe werden in der 
39. BImSchV [6] folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt. Sie beziehen sich auf Auswer-
tungen über ein Kalenderjahr: 

Schadstoff Kenngröße Immissionsgrenzwert 
[µg/m³] 

zulässige 
 Überschreitungen 

Jahr  40 - 
Stickstoffdioxid 

Stunde 200 18 

Jahr 40 - 
Schwebstaub (PM-10) 

Tag 50 35 

 

Zum Vergleich der berechneten Immissionen mit den Immissionsgrenzwerten der 39. 
BImSchV ist die Gesamtbelastung zu bilden. Sie setzt sich aus der Immissionszusatzbe-
lastung und der Vorbelastung zusammen. Die Zusatzbelastung wird mithilfe der Ausbrei-
tungsrechnungen ermittelt. Die Vorbelastung wurde anhand von Messdaten geschätzt. 

Im Bereich des Straßenverkehrs sind Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) die für die 
Luftreinhaltung maßgeblichen Stoffe / Stoffgruppen. Die Immissionswerte von Schweb-
staub (PM-10) werden in Hagen seit Jahren eingehalten. Daher waren die Betrachtung der 
Immissionen von Schwebstaub (PM-10) und die Beurteilung von Schwebstaub (PM-10) im 
Rahmen der Untersuchungen entbehrlich.  

 

3.2 Grundlagen für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen 

Zur Prognose der Belastung durch Luftschadstoffe wurden spezielle numerische Strö-
mungs- und Ausbreitungsmodelle entwickelt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Pla-
nungsvorhaben auf die Umgebung einschätzen zu können. Mit Hilfe von Modellrechnun-
gen lässt sich die Luftschadstoffbelastung ermitteln, die sich aufgrund der im Modell be-
rücksichtigten Emissionen der luftgetragenen Schadstoffe ergibt.  

Die nachfolgend vorgestellten Modellrechnungen werden mit dem Strömungs- und Aus-
breitungsmodell MISKAM [8] durchgeführt. Das Modell beruht auf den Qualitätsstandards 
der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 [9] und wurde in zahlreichen, vergleichbaren Projekten, z. B. 
im Rahmen der Luftreinhalteplanung, eingesetzt.  

 

3.3 Verkehrsdaten  

Für die Untersuchungsgebiete liegen Verkehrszahlen des LANUV NRW und der Pla-
nungsgruppe MWM vor. Nach den bisher vorhandenen Erfahrungen sind die Verkehrszah-
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len des LANUV höher als die von der MWM aktuell erhobenen. Da die von der MWM ermit-
telten Zahlen auch die baulichen Änderungen auf dem Brandtgelände berücksichtigen, 
wurden diese Zahlen für die B-Pläne Nr. 3/14, Nr. 6/14 und 9/13 verwendet. 

Für den B-Plan Nr. 20/77 wurden die Verkehrszahlen des LANUV verwendet, da dieser 
Datensatz neben den Verkehrszahlen der Enneper Straße in diesem Bereich auch die 
Zahlen der quereneden Straße An der Kohlenbahn enthält und somit vollständig ist für die 
Festlegung der verkehrlichen Emissionen.  

Die Emissionsbestimmung erfolgt über diese Verkehrszahlen mit dem Handbuch für Emis-
sionsfaktoren des Umweltbundesamts [10]. Die Emissionen ergeben sich aus der Anzahl 
der Kraftfahrzeuge und der jeweiligen Straßenkategorie in Verbindung mit dem entspre-
chenden Emissionsfaktor. Darüber hinaus sind die Emissionen von Schwebstaub (PM-10) 
infolge von Abrieb und Aufwirbelung zu berücksichtigen. Dies erfolgt über die Ansätze von 
Lohmeyer [11].  

Für die Berechnungen im Rahmen der Pläne 3/14, 6/14 und 9/13 werden die Emissions-
faktoren für eine innerstädtische Sammelstraße mit flüssigem Verkehr und einem Tempo-
limit von 30 km/h aufgrund der Luftreinhaltemaßnahme Nr. 5.3.12 angesetzt (Ag-
glo/Erschließung/30/flüssig). Im Bereich des B-Plan Nr. 20/77 liegt eine andere Verkehrssi-
tuation vor. Hier werden die Emissionsfaktoren für eine innerstädtische Sammelstraße mit 
flüssigem Verkehr und einem Tempolimit von 50 km/h angesetzt (Agglo/HVS/50/flüssig).  

Als Bezugsjahre werden das Jahr 2015 (Istsituation) und 2020 (Prognosefall) angesetzt.  

In den B-Plänen Nr. 3/14, 6/14 und 9/13 wird die Entwicklung in diesem Gebiet hinsichtlich 
der Verkehrszahlen berücksichtigt. Im B-Plan Nr. 20/77 liegt ein derartiges Szenario nicht 
vor. Daher werden die Verkehrszahlen in den beiden Bezugsjahren konstant gehalten, ob-
wohl hier mit einer Abnahme des Verkehrs mit Umsetzung der Bebauungsplans zu rech-
nen ist. Hierdurch wird die Luftqualitätssituation im Jahr 2020 durch die Ergebnisse der 
Modellrechnungen überschätzt.  

 

3.4 Analyse und Entwicklung der Luftqualität für die großräumige Hintergrundbelastung 

Grundlage der Festlegung der Hintergrundbelastung der Stickoxide sind Messdaten des 
NRW-weiten Luftqualitätsmessnetzes des LANUV NRW. Im Bereich der städtischen Hin-
tergrundbelastung betreibt das LANUV NRW verschiedene Stationen. Messungen im städ-
tischen Hintergrund von Hagen werden nicht durchgeführt.  

Um eine geeignete Abschätzung über die Hintergrundbelastung von Stickstoffdioxid zu er-
halten, wird analog zum Luftreinhalteplan Hagen [12] wie folgt vorgegangen: zur Abschät-
zung der städtischen Hintergrundbelastung wurden Messdaten der Stationen Bonn-
Auerberg (BONN), Köln-Chorweiler (CHOR) und Hürth (HUE2) verwendet.  

Für den Ansatz der eines Wertes für die Vorbelastung wird der Mittelwert dieser drei Stati-
onen aus dem Jahr 2015 verwendet. Für die Prognosejahre wird davon ausgegangen, 
dass dieser Wert konstant bleibt. Somit bleiben weitere, auf die Luftqualität günstige Ent-
wicklung unberücksichtigt. Die durch die Modellrechnungen ausgewiesenen Werte sind 
daher für das Prognosejahr sehr konservativ.  

 

3.5 Meteorologische Daten 

Zur Immissionsprognose der erforderlichen Kenngrößen der 39. BImSchV [6] werden die 
Windverhältnisse in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik berücksichtigt. Diese Statistik 
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enthält Auftrittshäufigkeiten von meteorologischen Situationen in Abhängigkeit der Wind-
richtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse.  

Für die Bestimmung der Langzeitkonzentrationswerte werden die Daten der Station Ha-
gen-Fley verwendet.  

Abbildung 5 zeigt die Lage der Messstation des Deutschen Wetterdienstes. 

 

Abbildung 5: Lage der DWD-Station Hagen-Fley gemäß Angaben des DWD. © Geoba-
sis NRW.  
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4 Ergebniszusammenfassung 

Das Ziel der Modellrechnungen war, die Luftqualität im Zieljahr möglichst konservativ zu 
prognostizieren. Dies gelang durch die Festlegung der durch den Straßenverkehr hervor-
gerufenen Emission und insbesondere durch die Festlegung der Hintergrundbelastung in 
der Ist- und Plansituation. Realistischere Werte für die städtische Hintergrundbelastung in 
Hagen lassen sich durch Immissionsmessungen von Stickstoffdioxid, vergleichsweise ein-
fach und kostengünstig ermitteln. Für zukünftige Planvorhaben ist die Schaffung einer ge-
eigneten Datenbasis zu empfehlen.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die derzeit vorherrschende Luftqualität 
den Grenzwerten zur Beurteilung der Luftqualität entspricht. So unterschreiten die derzeit 
gemessenen Stickstoffdioxid-Konzentrationen den zulässigen Grenzwert in der Enneper 
Straße. Durch die fortschreitende Verbesserung der Abgastechnik an Fahrzeugen wird 
sich die Luftqualität im Prognosefall weiter verbessern. Beispielhaft zeigt die nachfolgende 
Tabelle die im Rahmen des B-Plan 3/14 ermittelten Prognosewerte: 

Istzustand Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Immissions-
wert 

Stoff / Stoffgruppe 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Stickstoffdioxid 43.9 38.0 38.8 

Schwebstaub (PM-10) 23.2 22.6 23.6 
40 

 

Es zeigt sich, dass im Istzustand eine Immissionsgrenzwertüberschreitung von Stickstoff-
dioxid prognostiziert wird. Die Messwerte (vgl. Tabelle auf Seite 7) belegen allerdings, dass 
der Immissionsgrenzwert eingehalten wird. Damit sind die mittels Prognose berechneten 
Immissionen tendenziell hoch (konservatives Vorgehen). In den Prognosefällen werden die 
Immissionsgrenzwerte von Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) eingehalten. Im 
Vergleich des Prognose Nullfalls mit dem Prognose Planfall zeigt sich, dass im Planfall hö-
here Immissionen prognostiziert werden. Das liegt daran, dass durch die Planungen im B-
Plan 3/14 die Verkehrszahlen erhöht werden. Ohne diese Planung im Prognose Nullfall 
bleiben die Verkehrszahlen und die fortschreitende Abgastechnik der Kraftfahrzeuge sorgt 
für die Minderung der Emission und Immission. Für die Beurteilung der Schwebstaub 
(PM-10)-Tagesmittel zeigt sich die gleiche Entwicklung der Prognosewerte. Der Immissi-
onsgrenzwert wird jedoch in allen betrachteten Fällen sicher eingehalten.  

Stoff / Stoffgruppe Istzustand Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Immissions-
wert 

 - - - - 

Schwebstaub (PM-10) 13 12 14 35 

 

Es ist somit im Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper 
Straße zu erwarten, so dass keine weiteren über diese Planung hinausgehenden verkehrli-
chen oder baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies ergibt sich aus der im Rahmen 
der Erstellung dieser Immissionsprognose äußerst konservativen Vorgehensweise, die 
deswegen der sichere Beleg für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV 
ist. Somit ist sicher davon auszugehen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und 
Schwebstaub (PM-10) im Rahmen dieser Untersuchungen eingehalten sein werden. 
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Hinweis: 
 
Die Bürgeranhörung wurde für alle sechs vorgenannte n Planverfahren durchge-
führt. Aufgrund der sehr frühen Öffentlichkeitbetei ligung und der zum jetzigen Zeit-
punkt noch zu beauftragenden Gutachten und fehlende n Planinhalte wurden zu-
nächst Übersichtspläne zu verschiedenen Themen ausg ehängt: 
 
Pläne von Frau Thieser: 

1. Gestaltungsplan 

2. Perspektive 

 

Pläne der Verwaltung: 

1. Flächennutzungsplan Teiländerung Nr. 98 Brandt-Nord-(Strukturstudie 02/2014) 

2. Übersichtsplan: Zielsetzung Standortverlagerung 

3. Übersichtsplan zu den geplanten Bebauungsplanverfahren 

4. Übersichtsplan: Stärken und Potentiale Westerbauer 

5. Übersichtsplan: räumliche Schwächen-städtebauliche Mängel 

6. Übersichtsplan: Entwicklungsziele Westerbauer 

 
 
Die Verwaltung wird durch folgende Mitarbeiter vert reten: 
 
Herr Grothe   Technischer Beigeordneter 
Herr Bleja    Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau David   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Jacobs   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Heidasch  Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Köhler   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
    (Protokollführerin) 
 
Außerdem: 
 
Herr Scholle   plan-lokal Dortmund ( Moderation) 
Frau Thieser   Projektleitung 
Herr Lehnerdt  BBE.Köln Handelsberatung 
Herr Herms   Investor 
 
 
Es erschienen ca. 180 Bürger. 
 
 
Herr Grothe eröffnet um 19.00 Uhr die Veranstaltung, begrüßt die anwesenden Bürge-
rinnen und Bürger, stellt den Investor, Herrn Herms, vor und erläutert den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für die stattfindende Bürgeranhörung. Er verweist darauf, dass 
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dem vorliegende Nutzungskonzept für die Entwicklung der Brandt-Fläche vom Rat der 
Stadt Hagen im Jahr 2013 zugestimmt wurde. Das Hauptthema des Abends wird die 
Verträglichkeit des an dem Standort Brandt geplanten Einzelhandels sein.  
 
Herr Scholle übernimmt die Moderation und betont die Kerninhalte der Veranstaltung, 
nämlich Information und Diskussion zu den anstehenden Planverfahren für den Stadtteil 
Westerbauer. Er fordert die Anwesenden auf, die Gelegenheit zu nutzen, um Sorgen, Nöte 
und Anregungen zu äußern und gibt Infos zum Programmablauf. Anschließend stellt er die 
Referenten Herrn Grothe, Herrn Lehnerdt, Frau Thieser und Herrn Bleja vor. 
 
Herr Bleja erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation die Rahmenbedingungen für 
die anstehenden Entwicklungen, nämlich die Ansiedlung von neuem Einzelhandel maß-
geblich durch die Verlagerung von Kaufpark und Aldi bei gleichzeitiger Verhinderung von 
zentrenschädlichem Einzelhandel in den Bestandsimmobilien. Er gibt eine Übersicht über 
die verschiedenen Planungsebenen. Neben der beim RVR beantragten Regionalplanän-
derung soll die Zugänglichkeit der Ennepe in Form eines Fuß- und Radweges innerhalb 
eines Grünzuges ermöglicht werden. Er berichtet von den zeitgleich laufenden Bebau-
ungsplanverfahren, deren Inhalte und Ziele er kurz erläutert. 
 
Frau Thieser stellt sich kurz vor und betont dass sie bereits seit 1999 die Immobilien auf 
dem Brandt-Areal und nun auch die Planungen des Investors betreut. Sie setzt die Prä-
sentation fort und erklärt die auf dem 32.000 qm großen Gelände vorgesehenen Nutzun-
gen: Einzelhandelsnutzungen, Bürogebäude mit der Zentrale der Fa. Brandt, Verwaltung 
und ein 7000 qm großes Gesundheitszentrum mit Ärzten, Heimbewohnern, Bistro im Erd-
geschoss, evtl. Apotheke, Orthopädie und ähnliche Nutzungen. Diese Planung folgt dem 
Beispiel des „PueD- Primärversorger unter einem Dach-“, einer Einrichtung der Fa. Iso-
med in Dortmund-Eving, die federführend für Wohnen im Stadtbezirk ist. Die verkehrliche 
Erschließung des Geländes erfolgt über die „Krefelder Straße“ und die „Westerbauerstra-
ße“. Die entstehende Freiflächen, die das bestehende Grün- und Radwegekonzept fortfüh-
ren, sollen für die Allgemeinheit frei zugänglich sein. Die dazu erforderlichen Abbruch-
maßnahmen der vorhandenen Gebäude umfassen ca. 220.000 cbm Material. Eine per-
spektivische Darstellung der geplanten Gebäude beendet die Power-Point-Präsentation.  
 
Herr Scholle bedankt sich für die Vorstellung und übergibt das Wort an Herrn Lehnerdt 
zum Thema Einzelhandelsanalyse. 
 
Herr Lehnerdt stellt sich vor und erläutert die von ihm erarbeitete Auswirkungsanalyse. Er 
präsentiert die projektierten Verkaufsflächen für die geplanten Einzelhandelsnutzungen auf 
der nördlichen Brandt-Fläche. Anhand einer Übersichtskarte ist das Einzugsgebiet des 
Planvorhabens mit den dort vorhandenen Einzelhandelsnutzungen dargestellt. Durch den 
Wettbewerb im Hasper Zentrum sind Neuansiedlungen nur bedingt möglich. Dabei spielen 
auch die Nutzungen auf der Gevelsberger Seite eine Rolle. Das Einzugsgebiet umfasst 
32.00 Einwohner aus Hagen und 8.000 Einwohner aus Gevelsberg. Ein Kaufkraftverlust 
wird sich für die Hasper City nur für die Bereiche Lebensmittel und Drogerieartikel erge-
ben, denn nur diese beiden Branchen sind von der Entwicklung in Westerbauer betroffen. 
Sein Fazit lautet: Das Brandgelände ist kein Ersatz für die Innenstadt. Hagen-Westerbauer 
übernimmt mit Gevelsberg-Vogelsang die Versorgungsfunktion der umliegenden Bevölke-
rung. Bei Aldi und Kaufpark handelt es sich um Standortverlagerungen mit geringfügigen 
Erweiterungen. Der geplante Drogeriemarkt wird für eine Wettbewerbsverschärfung sor-
gen. Die erforderlichen Investitionen in der Hasper City werden nicht durch das neue Ein-
kaufszentrum erschwert. Er beendet seinen Vortrag mit der Prognose, dass es nicht zu 
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einer Gefährdung der Nahversorgung kommen wird und das geplante Konzept keine ne-
gativen städtebaulichen Auswirkungen haben wird. 
 
Herr Scholle bedankt sich für die leichtgängige Präsentation. 
 
Um 19.50 Uhr beginnt eine Pause, in der die Bürger die Gelegenheit haben, sich anhand 
der ausgehängten Pläne zu informieren und die zur Verfügung gestellten Wortmeldezettel 
zu nutzen, um Bedenken und Anregungen gegenüber den Referenten zu äußern. 
 
Um 20.15 leitet Herr Scholle zur angekündigten Diskussion über, die zunächst auf der 
Grundlage der eingereichten Wortmeldezettel eröffnet wird. Aufgrund der Vielzahl der Zet-
tel werden die Inhalte themenbezogen zusammengefasst. 
 
Die Fragen und Diskussionsbeiträge der Bürger sind  in kursiv geschrieben. 
 
1 Bleiben die Gebäude und die Fassaden südlich der Enneper Straße weiterhin als Brache 
bestehen? Wird es eine Bushaltestelle vor dem Einkaufszentrum geben? Was ist mit der 
vorhandenen Wohnsituation?  

 
Herr Grothe: 
Die Gebäude südlich der Enneper Straße befinden sich in Privatbesitz. Die Verwaltung 
hat deshalb nur begrenzt  Möglichkeiten, dort regulierend einzugreifen. Dies ist z.B. bei 
Verkehrssicherungsmaßnahmen der Fall ( herunterfallende Gebäudeteile, ungesicherte 
Zugänge). 
 
Eine Bushaltestelle ist aktuell nicht vorgesehen. Es gibt allerdings ein Konzept zur Um-
gestaltung der Enneper Straße, so dass es eventuell noch zu einem Verlegen der Hal-
testelle kommen könnte. 
 
Die vorhandene Wohnsituation bleibt unangetastet. Die für die Errichtung des Einkaufs-
zentrums abzubrechenden Wohngebäude an der Enneper Straße werden von dem In-
vestor erworben, welcher mit den Mietern in Kontakt steht. 

  
2. Bleibt die Tempo 30 Zone und die dort befindliche Blitzanlage erhalten? 
 

Herr Grothe informiert darüber, dass dies aus Gründen der Feinstaubbelastung erhalten 
bleiben muss. Diese Situation ist aktuell auch Thema in der Bezirksvertretung Haspe. 

 
3. Welche Auswirkungen wird das Vorhaben auf der Brandt-Fläche auf den Einzelhandel 
und die Umsätze haben? Was ist mit der Nachfolge im Bestand? Welche Wirkungen wird 
es auf den Netto-Markt am Quambusch haben? Wird es eine Metzgerei und einen Verkauf 
von Südfrüchten geben? 
 

Herr Lehnerdt  
Der Ortskern Haspe leidet an Strukturschwächen. Die durch die Projektrealisierung her-
vorgerufenen Umsatzverlagerungen werden in erster Linie zu Lasten derjenigen Wettbe-
werber gehen, die eine vergleichbare Markt-positionierung und Angebotsausrichtung ha-
ben. 

 
Die Altstandorte von Kaufpark und Aldi sollen durch Fachmärkte mit nicht-zentren-   -
relevanten Sortimenten nachgenutzt werden. 
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Sowohl Südfrüchte, als auch Metzgereiprodukte werden von dem Vollsortimenter ge-
führt. 
 
Herr Bleja betont, dass der Netto- Markt an der Louise-Märcker-Straße nach der Aus-
wirkungsanalyse kaum spürbar von der Umverlagerung des Kaufparks und des Aldis 
betroffen werden. Er wird Entwicklungsmöglichkeiten unabhängig von den Entwicklun-
gen auf dem Brandt-Gelände suchen. 
 

4. Herr Vietmeier, Rechtsanwalt aus Münster und stellvertretend für die GWG anwesend, 
übt Kritik an den vorgetragenen Umsatzzahlen. Wie sind die Auswirkungen auf das Has-
per Zentrum, auch vor  dem Hintergrund von Internethandel und Demographie? 
 

Herr Lehnerdt erläutert, dass die Umsatzzahlen nicht automatisch in Abhängigkeit zur 
Verkaufsflächengröße zu sehen sind. Auch andere Faktoren wie Gesamtattraktivität des 
Standortes und Kaufkraftpotential im Einzugsgebiet spielen eine Rolle. 
 
Die Hasper Kunden werden ihren Stammgeschäften treu bleiben, eine Umorientierung 
ist eher bei den Gevelsberger Bürgern zu erwarten. 
 
Herr Bleja betont noch einmal den zukünftigen Ausschluss von zentrenschädlichen Sor- 
timenten an den Altstandorten von Aldi und Kaufpark. Auch für die neuen Standorte 
wird es Sortimentsbeschränkungen geben. 

 
Nach Aussage von Herrn Lehnerdt wird man sich mit den Auswirkungen von Internet-
handel und Demographie auseinandersetzen müssen. Für den Verbraucher wird der 
Wunsch, mit Menschen zu kommunizieren auch weiterhin wichtig sein. Deshalb sollte 
das Hasper Zentrum zukünftig mehr Erlebniswert bieten und fehlende Sortimente im 
Stadtbezirkszentrum aquirieren. 
 .   

5. Wie soll die Gebäudeanordnung auf der Brandtfläche aussehen? Was ist mit dem Ver-
kehrslärm? Wie wird mit dem Denkmalschutz umgegangen und was ist mit der Integration 
von Fuß-und Radweg? 
 

Frau Thieser erklärt, dass es sich bei der Planung um eine Gemeinschaftsproduktion  
unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes handelt. Weitere Details zum Denkmal- 
schutz werden mit der im Verfahren zu beteiligenden Unteren Denkmalschutzbehörde 
abgestimmt. Neben dem Wunsch der Brandtzentrale, die Verwaltung dort anzusiedeln, 
gab es für die Anordnung der Gebäude u.a. städtebauliche Gründe, die z.B. ein Öffnen 
der Stellplatzflächen zur Enneper Straße aus Gründen der Feinstaubminimierung vor-
sahen und, so Herr Grothe, eine Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit über die 
Krefelder Straße und die Westerbauerstraße. Die Zugänglichkeit zur Ennepe soll si-
chergestellt werden, analog dem „Ennepebogen“ im Gevelsberg. Die zum Abbruch vor-
gesehenen Wohnhäuser an der Enneper Straße wurden vom Investor erworben.   
 
Herr Bleja betont, dass die Planung für den Fuß- und Radweg steht und von der Unte-
ren Wasserbehörde geprüft wird. Es handelt sich um eine mosaikartige Ergänzung zu 
dem Weg auf dem ehemaligen „Gummi-Becker“-Areal. Auch wenn zurzeit bestehende 
Gebäude in Ufernähe die Realisierung erschweren, sollte an einer langfristigen Planung 
festgehalten werden, da sich Grundstücke erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit verän-
dern. 
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6. Wird anstelle des Brandlogos auch Fremdwerbung an den Brücken angebracht? Wie ist 
der zeitliche Ablauf für das Vorhaben? Was passiert, wenn das Projekt nicht realisiert 
wird?  
 

Herr Grothe erklärt, dass der Erhalt des Brandtlogos wünschenswert ist. Auch für die 
Brückengestaltung sind denkmalrechtliche Belange zu prüfen. Aufgrund der Abstim-
mungsprozesse und Genehmigungsverfahren auf unterschiedlichen Ebenen kann mit ei-
nem Baubeginn frühestens 2016 gerechnet werden. Es gilt, die einzelnen Verfahren 
rechtssicher durchzuführen. 
 
Herr Bleja informiert, dass es eine vertragliche Vereinbarung zur Umsetzungssicherheit 
gibt, die auch Konventionalstrafen enthält.  

 
7. Der beschriebene Abbruch von 220.000 cbm Material und die Entsorgung der Altlasten 
bedeuten Lärm- und Staubimmissionen für die Anwohner. Gibt es hierzu noch Informatio-
nen? 
 

Herr Grothe bietet an, dass zu gegebener Zeit eine weitere Bürgerinformation stattfinden 
kann, in welcher auch die Ergebnisse und Inhalte der zu beauftragenden Gutachten prä-
sentiert werden können.  
 

8. Warum soll auf dem Brandtgelände ein Gesundheitszentrum entstehen, obwohl im 
Hasper Kreisel ausreichend Ärzte und Apotheken vorhanden sind? Warum sollen Senio-
ren- und Behinderteneinrichtungen in nächster Nähe zu Vollsortimenter und Discounter 
angesiedelt werden? Mit der Planung des Torhauses wurde eine Aufwertung des Hasper 
Kreisels versprochen. Warum schadet man dem Kreisel jetzt? 

 
Herr Bleja verdeutlicht, dass das Gesundheitszentrum an diesem Standort auch ohne die 
Aufstellung des Bebauungsplans zulässig wäre. Ein Konkurrenzschutz kann dabei nicht 
gewährleistet werden. Frau Thieser erläutert noch einmal die Funktionsweise des „Pu-
eD“, die dem geplanten Konzept zugrunde liegt und erklärt, dass zurzeit eine genaue 
Flächennutzung noch nicht geklärt ist. Zielsetzung ist aber dabei u.a., angestammte Be-
wohner in ihrem Stadtteil zu belassen. Herr Bleja ergänzt, das das bald fertiggestellte 
Torhaus sehr wohl eine Aufwertung für den betreffenden Bereich bedeutet. 
 

Abschließend merkt Herr Grothe an, dass das vorgestellte Projekt vermutlich eine letzte 
Chance zur Aufwertung der Gewerbebrache bedeutet. Der Mix aus Gewerbe, Dienstleis-
tung und Einzelhandel ist dabei zu akzeptieren, da sich die geplanten Nutzungen auch 
wirtschaftlich tragen müssen. 
 
Herr Scholle bedankt sich bei den Anwesenden und beendet die Veranstaltung um 21.45 
Uhr. 
 
 
 
 
gez. Jutta Köhler 
Protokollführerin 
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Projektierte Verkaufsflächen 

 Plan bisher Änderung 

Supermarkt (Kaufpark) 2.000 m² 1.700 m² + 300 m² 

 Lebensmittel-Discounter (Aldi) 1.200 m² 800 m² + 400 m² 

Drogeriemarkt (dm) 600 m² - + 600 m² 

Heimtierfachmarkt (Tiergarten) 750 m² - + 750 m² 

Summe Planvorhaben 4.550 m² 2.500 m² + 2.050 m² 
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Einzugsgebiet des Planvorhabens 
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Standortsituation „Brandt-Gelände“ 
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Prognose 

 im Einzugsgebiet 37.200 Ew., davon rd. 8.000 Ew. in Gevelsberg 

Umsatzprognose  Veränderung 

- Supermarkt (Kaufpark) 8,5 Mio. € (+ 0,8 Mio. €) 

- Discounter (Aldi) 6,7 Mio. € (+ 1,0 Mio. €) 

- Drogeriemarkt 3,9 Mio. € (+ 3,9 Mio. €) 

- Heimtierfachmarkt 0,6 Mio. € (+ 0,6 Mio. €) 

Gesamtvorhaben 19,6 Mio. € (+ 6,3 Mio. €) 

Kaufpark und Aldi nehmen rd. 12 Mio. € vom Altstandort mit 

Umsatzumverteilung gegenüber 

- Nebenzentrum Haspe  1,1 Mio. € - 5 % 

- Hagen sonst 1,0 Mio. € - 1 % 

- Gevelsberg 2,4 Mio. € - 4 % 

- Ennepetal 0,4 Mio. € - 1 % 
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Fazit 

 „Brandt-Gelände“ wird Nahversorgungszentrum – keine „Innenstadt“ 

Hagen-Westerbauer und Gevelsberg-Vogelsang nehmen gemeinsam 

Versorgungsfunktion wahr (Schwerpunkt Westerbauer) 

Kaufpark und Aldi sind in erster Linie als Verlagerung zu bewerten 

wichtige Voraussetzung: keine zentrenschädliche Nachnutzung der alten 

Verkaufsflächen von Kaufpark und Aldi 

Drogeriemarkt führt zu Wettbewerbsverschärfung v.a. für Haspe (Rossmann), 

Aufgabe ist aber nicht zu erwarten 

 erforderliche Investitionen im Stadtbezirkszentrum Haspe werden nicht durch 

Planvorhaben wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht 

 keine negativen städtebaulichen Auswirkungen, keine Gefährdung der 

Nahversorgung 
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Ökoplan – Bredemann und Fehrmann 1 

Zwischenstand der faunistischen Erfassungen „Nordst raße 14“,  
Stand: 25. Juli 2016 

1. Erfassungsmethoden 

Bezüglich einer möglichen Funktion der zum Abriss vorgesehenen Gebäude als Lebens-

stätte von Fledermäusen wurde am 19. April 2016 eine Gebäudekontrolle durchgeführt. 

Die Untersuchungen erfolgten mit drei Personen gleichzeitig. Während der Begehung 

wurde insbesondere auf Hinweise bezüglich einer Funktion als Lebensstätte planungs-

relevanter Arten (insbes. Vögel und Fledermäuse) geachtet (z.B. Fraß- oder Kotspuren, 

Neststandorte, Lebendbeobachtungen, Totfunde, ...). An und im Gebäude wurden soweit 

erreichbar sämtliche Fassaden, Innenräume und Keller begangen und Spalten und 

Hohlräume untersucht. 

Zudem werden im Jahr 2016 im Zeitraum Juni bis September insgesamt vier Detektor-
begehungen durchgeführt. Verwendet werden Fledermausdetektoren der Firmen 
Pettersson (D240x) und Laar (TR30) mit der Möglichkeit der Aufzeichnung von Rufen und 
PC-gestützter Rufanalyse. Zwei der Erfassungen sind bereits erfolgt (siehe Tab.) 

Die Fledermausaktivität wurde dabei jeweils durch drei Personen gleichzeitig erfasst, um 

mögliche Quartierein- bzw. –ausflüge oder Schwärmaktivitäten möglichst großflächig 

erfassen zu können. 

Tab. 1: Kartierzeiträume der Detektorbegehungen und  Witterungsbedingungen 

Datum 
Uhrzeit 

Temperatur Wind Bewölkung  Niederschlag 
von bis 

28. Juni 2016 21:50 23:00 18 – 20°C schwach 90 % - 

25. Juli 2016 04:35 05:45 22 - 23°C schwach 60 % - 

 

Während der Detektorbegehungen wurden parallel stationäre Fledermauserfassungs-
geräte im Gebäude ausgebracht, um Fledermausrufe an verschiedenen Stellen gleich-
zeitig erfassen zu können. Zum Einsatz kamen Horchboxen des Typs 2.0 der Firma 
Albotronic. Diese liefern zeitgedehnte Aufnahmen von Fledermausrufen, deren computer-
gestützte Analyse in vielen Fällen eine artgenaue Bestimmung ermöglicht. Zudem erfolgt 
eine automatische Registrierung der Uhrzeit pro Ruf sowie von Umweltdaten, die die 
Parameter Temperatur und Lichtintensität umfassen. 

Während der Erfassungen werden auch Hinweise auf Vorkommen von Brutvögeln im 
Gebäude mit erfasst. 
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2. Ergebnisse 

Gebäudekontrolle am 19. April 2016 

Im Rahmen der Gebäudekontrollen wurde eine Reihe von Hohlräumen und Spalten als 
potenzielle Fledermausquartiere festgestellt. So befinden sich im Bereich des östlich 
gelegenen Tunnels mehrere hohle Steine mit Öffnungen und viele Spalten und Löcher im 
Mauerwerk innerhalb des Gebäudes. Auch die hölzerne Dachkonstruktion weist zahl-
reiche potenzielle Spaltenquartiere auf. Das Gebäude ist bereits recht baufällig. Fleder-
mäusen und Vögeln stehen viele Einflugmöglichkeiten durch defekte Fenster o.ä. zur 
Verfügung. 

Hinweise auf ein Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten ergaben sich im Rahmen 
der Kontrollen nicht. Hingegen wurde eine Reihe von Nestern nicht planungsrelevanter 
Arten festgestellt sowie die Anwesenheit der Arten Rotkehlchen (Erithacus rubecula) und 
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) im Gebäude. 

Begehung 1 am 28. Juni 2016 

Am 28. Juni 2016 wurde eine abendliche Ausflugkontrolle durchgeführt. Ab 21:55 Uhr 
wurden bis zu 3 Zwergfledermäuse (Pipistrellus pipistrellus) stetig jagend über der 
Ennepe beobachtet. 

Zum Teil wurden auch jagende Tiere innerhalb der Gebäude festgestellt. So durchflogen 
mehrmals Einzeltiere den Tunnel im Westen der Gebäude, zweimal wurden Einflüge in 
die Kellerräume von der Ennepe aus beobachtet. Eine Zwergfledermaus jagte im Innen-
hof bzw. Erdgeschoss des Gebäudes. Im südlichen Teil der westlichen Halle im 1. Ober-
geschoss wurde um 22:08 Uhr ein Ruf der Zwergfledermaus aufgezeichnet. 

Außerdem jagte um ca. 22:15 und 22:30 Uhr jeweils kurz ein Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) über dem Fluss. 

An der Westseite der südlich an die zum Abriss vorgesehenen Gebäude anschließenden 
Wohnhäuser wurde eine Mauerseglerkolonie (Apus apus) festgestellt. 

Begehung 2 am 25. Juli 2016 

Am 25. Juli erfolgte eine morgendliche Einflugkontrolle. Bereits bei Beginn der Erfassung 
um 04:35 Uhr jagten zwei bis drei Zwergfledermäuse über der Ennepe, die Jagdaktivi-
täten hielten bis ca. 05:20 Uhr an. Im Tunnel flog um 04:50 Uhr eine Zwergfledermaus 
umher. Um 04:44 Uhr flogen 2 bis drei Zwergfledermäuse kurz im südlichen Teil der 
westlichen Halle im Obergeschoss (Horchboxaufzeichnung). 

Im Keller wurde um 04:44 Uhr eine Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
beobachtet, die mehrmals die Räume durchflog. Um 04:55 Uhr wurde auch über der 
Ennepe eine jagende Mückenfledermaus registriert. Um 05:24 Uhr zeichnete die 
Horchbox im nördlichen Bereich des Kellers einen Ruf auf, der wahrscheinlich ebenfalls 
der Art zuzuordnen ist (vermutlich über der Ennepe jagendes Tier). Im südlichen Teil des 
Kellers wurden von der dort ausgebrachten Horchbox keine Rufe registriert. 

Um 05:28 Uhr jagte ein Großer Abendsegler über der Ennepe. 
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Im 1. Obergeschoss wurde unter der hölzernen Deckenkonstruktion an zwei Stellen 
Fledermauskot unter von zwei Balken gebildeten Spalten gefunden, so dass an dieser 
Stelle von einem zeitweise besetzten Fledermausquartier auszugehen ist.  

Nach Sonnenaufgang wurden entsprechende Strukturen in dem Bereich auf Besatz 
kontrolliert. Es konnten allerdings keine Tiere gesichtet werden. 

Bezüglich der Avifauna wurde im Keller des Gebäudes an der nördlichen Außenwand 
eine schlafende Wasseramsel beobachtet. Im Innenhof wurde ein eindrücklich warnender 
Zaunkönig festgestellt. 

 

3. Zwischenfazit 

Nach bisherigem Stand liegen keine Hinweise auf eine Bedeutung des Gebäudes als 
Lebensstätte planungsrelevanter Vogelarten vor. Hinsichtlich der Avifauna sind aus 
artenschutzrechtlicher Sicht Maßnahmen zur Vermeidung baubedingter Tötungen nicht 
planungsrelevanter Arten (wie den festgestellten Arten Rotkehlchen, Zaunkönig und 
Wasseramsel) absehbar. Empfohlen wird aufgrund der speziellen Habitatansprüche der 
Wasseramsel eine Installation eines Wasseramselkastens an geeigneter Stelle in der 
Nähe. 

Bezüglich der Fledermäuse kann eine letztendliche Aussage erst nach Abschluss der 
Kartierungen erfolgen. Eine Quartierfunktion für Einzeltiere wurde bereits nachgewiesen, 
so dass von einer Erforderlichkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen auszugehen ist. 
Hinweise auf Wochenstuben liegen nicht vor. Die Erfassung der herbstlichen Zug- und 
Schwärmzeit steht noch aus. 
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